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 Gebührenfrei

 – Prüfung ab Eröffnung des Verfahrens 

 Gebühr: Euro 1.000,– bis 8.700,–

  Diese Gebühr fällt unabhängig davon an, ob die Prü-
fung zu einer Beanstandung führt.

  In Verfahren ohne Beanstandung kann aus Billig-
keitsgründen die Gebührenhöhe gesenkt werden.“

 9.  Nummer 2.2 der Anlage wird wie folgt neu gefasst:

  „2.2 Regelmäßige Überwachungstätigkeiten, deren 
Umfang und Instrumente bezogen auf jede Agentur 
durch einen jeweils für einen Zeitraum von in der 
Regel zwei Jahren gültigen Beschluss des Akkredi-
tierungsrates vorab festgelegt werden.

 Gebühr: 

  Euro 3.000,– bis 12.000,– pro Agentur und Jahr für 
Agenturen mit einem Marktanteil von 0 bis 1,99 Pro-
zent

  Euro 6.500,– bis 20.000,– pro Agentur und Jahr für 
Agenturen mit einem Marktanteil von 2 bis 9,99 Pro-
zent

  Euro 12.000,– bis 32.000,– pro Agentur und Jahr für 
Agenturen mit einem Marktanteil ab 10 Prozent

  Diese Gebühr fällt unabhängig davon an, ob die Prü-
fung zu einer Beanstandung führt.“ 

10.  Nummer 2.3 der Anlage wird wie folgt neu gefasst:

 „2.3 Prüfung der Einträge in die zentrale Datenbank 

 Gebühr: Euro 15,50 bis 16,60 pro Studiengang“

11.   In Nummer  3.2 der Anlage wird die Angabe „Euro 
60,– bis 40.000,–“ durch die Angabe „Euro 128,– bis 
53.000,–“ ersetzt.

12.   In Nummer  3.3 der Anlage wird die Angabe „Euro 
60,– bis 2.700,–“ durch die Angabe „Euro 128,– bis 
6.100,–“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Satzung tritt einen Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Stiftungsra-
tes der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen 
in Deutschland vom 20.10.2014 und aufgrund der Ge-
nehmigung des Ministeriums für Innovation, Wissen-
schaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen 
vom 4. November 2014

Bonn, den 6. November 2014

Staatssekretär Martin  G o r h o l t

Vorsitzender des Stiftungsrates

– MBl. NRW. 2014 S. 672

20021

Berücksichtigung von Werkstätten 
für behinderte Menschen und Blindenwerkstätten 

bei der Vergabe öffentlicher Aufträge
Gem. RdErl. des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, 

Industrie, Mittelstand und Handwerk, des Ministeriums 
für Arbeit, Integration und Soziales, 

des Ministeriums für Inneres und Kommunales 
und des Finanzministeriums – 81-00_3-1 –

v. 17. 11. 2014

Der Gem. RdErl. des Ministeriums für Wirtschaft, Ener-
gie, Bauen, Wohnen und Verkehr, des Ministeriums für 
Arbeit, Integration und Soziales, des Ministeriums für 
Inneres und Kommunales und des Finanzministeriums 

I.

2011

Dritte Satzung zur Änderung der Satzung 
der Stiftung zur Akkreditierung 

von Studiengängen in Deutschland 
über die Erhebung von Verwaltungsgebühren 

vom 6. November 2014

Aufgrund § 4 Absatz 4 und § 5 des Gesetzes zur Errich-
tung einer Stiftung „Stiftung zur Akkreditierung von 
Studiengängen in Deutschland“ vom 15. Februar 2005 
(GV. NRW. S. 45) erlässt die Stiftung zur Akkreditierung 
von Studiengängen in Deutschland folgende Satzung:

Artikel 1

Die Satzung der Stiftung zur Akkreditierung von Studi-
engängen in Deutschland über die Erhebung von Ver-
waltungsgebühren vom 29. November 2007 (MBl. NRW.  
2008 S. 96), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Satzung 
vom 13. März 2013 (MBl. NRW. S.128), wird wie folgt 
geändert: 

 1.   In §  1 werden nach dem Wort „Nordrhein-West-
falen“ die Wörter „in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. August 1999 (GV. NRW. S. 524) in der 
jeweils geltenden Fassung“ eingefügt.

 2.  § 3 Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:

  „(1) Die Stiftung berücksichtigt bei der Gebühren-
bemessung den Verwaltungsaufwand. Bei der Be-
messung des Verwaltungsaufwands werden die vom 
dafür zuständigen Ministerium des Landes Nord-
rhein-Westfalen herausgegebenen Richtwerte in der 
jeweils geltenden Fassung herangezogen sowie wei-
tere, in den Richtwerten nicht bereits enthaltene 
Kosten (Gutachterhonorare, Fahrt- und Übernach-
tungskosten sowie weitere Kosten) veranschlagt.“ 

 3.  § 3 Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst: 

  „(3) Wird gegen eine gebührenpfl ichtige Sachent-
scheidung Beschwerde erhoben, werden für den Er-
lass der Beschwerdeentscheidung Gebühren erho-
ben, wenn und soweit die Beschwerde zurückgewie-
sen wird. Die Gebühr bemisst sich nach dem Verwal-
tungsaufwand, der für die Zurückweisung anfällt.“ 

 4.  § 3 Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst:

  „(4) Für die Erteilung des Bescheides über Be-
schwerden, die sich ausschließlich gegen die Kosten-
entscheidung richten, werden, wenn und soweit die 
Beschwerden zurückgewiesen werden, Gebühren er-
hoben. Die Gebühr bemisst sich nach dem Verwal-
tungsaufwand, der für die Zurückweisung anfällt. 
Für die Erteilung des Bescheides über Beschwerden 
gegen Kostenentscheidungen nach Satz  1 werden 
keine Gebühren erhoben.“

 5.   In § 7 Absatz 4 Buchstabe b) werden die Worte „oder 
bei Einzahlung mit Zahlkarte oder Postanweisung“ 
gestrichen.

 6.   Der Wortlaut des §  8 wird §  8 Absatz  1. Folgender 
Absatz 2 wird angefügt:

  „(2) Abweichend davon gilt Nummer 2.2 des Gebüh-
rentarifs erst für ab dem 1.1.2015 eröffnete regelmä-
ßige Überwachungsverfahren. Für nach Inkrafttre-
ten dieser Satzung im Jahr 2014 eröffnete Verfahren 
der stichprobenartigen Überprüfung von Verfahren 
der Studiengangsakkreditierung beträgt die Gebühr 
pro Agentur und Verfahren Euro 3050,–. Für nach 
Inkrafttreten dieser Satzung im Jahr 2014 eröffnete 
Verfahren der stichprobenartigen Überprüfung von 
Verfahren der Systemakkreditierung beträgt die Ge-
bühr pro Agentur und Verfahren Euro 6100,–.“

 7.   In Nummer  1 der Anlage wird die Angabe „Euro 
20.000,– bis 40.000,–“ durch die Angabe „Euro 
20.000,– bis 53.000,–“ ersetzt.

 8.  Nummer 2.1 der Anlage wird wie folgt neu gefasst:

 „2.1 Anlassbezogene Überwachung 

 – Vorprüfung
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ben, gegenseitig automatisch anzuerkennen ist, erhält 
auf Antrag die Anerkennung der Facharztbezeich-
nung.

  (2) Wer einen Weiterbildungsnachweis besitzt, der 
eine Weiterbildung belegt, die vor den im Anhang V 
Nummer  5.1.2 der Richtlinie 2005/36/EG genannten 
Stichtagen begonnen wurde, erhält auf Antrag die 
Anerkennung bei Vorlage einer Bescheinigung durch 
die zuständige Behörde oder eine andere zuständige 
Stelle des Mitglieds-, EWR- oder Vertragsstaates, in 
dem der Weiterbildungsnachweis ausgestellt wurde, 
über die Erfüllung der Mindestanforderungen nach 
Art. 25 oder Art. 28 der Richtlinie 2005/36/EG (Kon-
formitätsbescheinigung) oder bei Nichterfüllung der 
Mindestanforderungen durch Vorlage einer Beschei-
nigung, aus der sich ergibt, dass diese Person wäh-
rend der letzten fünf Jahre vor Ausstellung der Be-
scheinigung mindestens drei Jahre ununterbrochen 
tatsächlich und rechtmäßig die betreffende ärztliche 
Tätigkeit ausgeübt hat. Für Weiterbildungsnachweise 
aus der früheren Tschechoslowakei, der früheren So-
wjetunion sowie vom früheren Jugoslawien gelten die 
Sonderregelungen in Art. 23 Abs. 3 bis 5 der Richtli-
nie 2005/36/EG. Wer einen Weiterbildungsnachweis 
besitzt, der nach den in Anhang V Nummer 5.1.2. der 
Richtlinie 2005/36/EG genannten Stichtagen ausge-
stellt und nicht einer in Anhang V Nummern 5.1.3. 
oder 5.1.4. genannten Bezeichnung entspricht, erhält 
auf Antrag die Anerkennung bei Vorlage einer Kon-
formitätsbescheinigung sowie einer Erklärung durch 
die zuständige Behörde oder durch eine andere zu-
ständige Stelle des Herkunftsmitgliedstaates darüber, 
dass der Weiterbildungsnachweis dem Weiterbil-
dungsnachweis gleichgestellt wird, dessen Bezeich-
nung in Anhang V Nummern 5.1.3. oder 5.1.4. der 
Richtlinie 2005/36/EG aufgeführt ist.

  (3) Wer einen Weiterbildungsnachweis aus einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder eines an-
deren Vertragsstaates des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum besitzt, der nicht nach 
Absatz 1 oder 2 automatisch anzuerkennen ist, erhält 
auf Antrag die Anerkennung einer Facharztbezeich-
nung, wenn die Gleichwertigkeit des Weiterbildungs-
standes gegeben ist. Gleiches gilt bei Vorliegen eines 
Weiterbildungsnachweises aus einem anderen als den 
in Absatz 1 genannten Staaten (Drittstaat), der durch 
einen anderen in Satz  1 genannten Staat anerkannt 
worden ist, wenn die antragstellende Person nach 
Anerkennung mindestens drei Jahre die betreffende 
ärztliche Tätigkeit im Hoheitsgebiet des Staates aus-
geübt hat, der diesen Nachweis anerkannt und die 
zuständige Behörde oder eine andere zuständige 
Stelle dieses Staates ihr dies bescheinigt hat. Zustän-
dige Behörde im Sinne von Abs. 1 bis 3 ist jede von 
den Mitgliedsstaaten mit der besonderen Befugnis 
ausgestattete Behörde oder Stelle, Ausbildungsnach-
weise und andere Dokumente oder Informationen 
auszustellen bzw. entgegenzunehmen sowie Anträge 
zu erhalten und Beschlüsse nach der Richtlinie 
2005/36/EG zu fassen.

  (4) Wer einen Weiterbildungsnachweis aus einem 
Drittstaat besitzt, erhält auf Antrag die Anerken-
nung, wenn die Gleichwertigkeit der Weiterbildung 
gegeben ist.

  (5) Wer einen anerkannten Weiterbildungsnachweis 
nach den Absätzen 1 bis 4 besitzt, erwirbt das Recht 
zum Führen der dafür in dieser Weiterbildungsord-
nung vorgesehenen Bezeichnung.

  (6) Ein Weiterbildungsnachweis ist als gleichwertig 
anzusehen, sofern

 1.  der im Ausland erworbene Weiterbildungsnach-
weis die Befähigung zu vergleichbaren berufl ichen 
Tätigkeiten wie der in dieser Weiterbildungsord-
nung geregelte Weiterbildungsnachweis belegt,

 2.  zwischen den nachgewiesenen Berufsqualifi katio-
nen und der in dieser Weiterbildungsordnung ge-
regelten Berufsbildung keine wesentlichen Unter-
schiede bestehen und

des Landes Nordrhein-Westfalen vom 22. 3. 2011 (MBl. 
NRW. S. 122) wird wie folgt geändert:

1.  Der Nummer 2.4.3 wird folgender Satz angefügt:

  „Voraussetzung für die Berücksichtigung des Ab-
schlags ist, dass die Herstellung der angebotenen 
 Lieferungen zu einem wesentlichen Teil durch die be-
vorzugten Bieter erfolgt. Dies ist insbesondere dann 
der Fall, wenn die Wertschöpfung durch ihre Be-
schäftigten mehr als 10 % des Nettowerts der zuge-
kauften Waren beträgt.“

2.   Nach Nummer 2.5 wird folgende Nummer 2.6 einge-
fügt:

 „2.6 
 Bekanntmachung 
  Die Bevorzugungsregelung muss in der Bekanntma-

chung und in den Vergabeunterlagen mitgeteilt wer-
den.“

3.   Diese Änderungen treten mit Wirkung vom 1. 1. 2015 
in Kraft.

– MBl. NRW. 2014 S. 672

2051

Polizeigewahrsamsordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen

RdErl. d. Ministeriums für Inneres und Kommunales 
– 43 – 57.01.08 –

v. 10. 11. 2014

Die Polizeigewahrsamsordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen vom 20. 3. 2009 (MBl. NRW. S. 254) wird 
wie folgt geändert:

In § 34 Satz 1 wird das Datum „31. 12. 2014“ durch die 
Angabe „30. Juni 2015“ ersetzt.

– MBl. NRW. 2014 S. 673

21220

Änderung der
Weiterbildungsordnung

der Ärztekammer Westfalen-Lippe
vom 20. September 2014 

Die Kammerversammlung der Ärztekammer Westfalen-
Lippe hat in ihrer Sitzung am 20. September 2014 fol-
gende Änderung der Weiterbildungsordnung vom 9. 4.  
2005 in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. 7. 2011 
(MBl. NRW. S.  550), zuletzt geändert am 13. 7. 2013 
(MBl. NRW. S. 516), beschlossen:

I.

Abschnitt A

Paragraphenteil

1.  Im Paragraphenteil wird § 18 wie folgt neu gefasst: 

 „§ 18
 Anerkennung von gleichwertigen Weiterbildungen 

aus dem Ausland

  (1) Wer ein fachbezogenes Diplom, ein fachbezogenes 
Prüfungszeugnis oder einen sonstigen Nachweis über 
eine abgeschlossene Weiterbildung (Weiterbildungs-
nachweis) besitzt, das oder der nach dem Recht der 
Europäischen Union oder dem Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum oder einem Vertrag, 
mit dem Deutschland und die Europäische Union ei-
nen entsprechenden Rechtsanspruch eingeräumt ha-
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Vorgaben der §§  12 bis 17 entsprechend. Für den 
Nachweis über die Absolvierung des Anpassungslehr-
gangs gelten die §§ 8 und 9 entsprechend.

  (2) „Anpassungslehrgang“ ist eine zeitlich befristete 
Ausübung des Berufs,  unter Verantwortung einer 
nach § 5 zur ärztlichen Weiterbildung befugten Per-
son, an einer nach § 6 zugelassenen Weiterbildungs-
stätte. Die Einzelheiten des Anpassungslehrgangs 
werden von der Ärztekammer festgelegt und richten 
sich nach Art und Umfang der festgestellten wesent-
lichen Unterschiede. Der Anpassungslehrgang be-
trägt mindestens 6 und höchstens 36 Monate. Die Re-
gelungen des § 39 Abs. 5 und 6 Heilberufsgesetz NRW 
gelten entsprechend. Die Inhalte ergeben sich aus 
dem Bescheid nach § 19 b Abs. 2 Sätze 1 und 2. Ge-
prüft werden die erworbenen Kenntnisse, Erfahrun-
gen und Fertigkeiten im Bereich der festgestellten 
Defi zite.

  „Eignungsprüfung“ nach Absatz  1 ist eine aus-
schließlich die berufl ichen Kenntnisse der antragstel-
lenden Person betreffende und von der Ärztekammer 
durchgeführte Prüfung, mit der die Fähigkeit der an-
tragstellenden Person, in der Bundesrepublik 
Deutschland den ärztlichen Beruf als Fachärztin oder 
Facharzt unter einer Facharztbezeichnung auszu-
üben, beurteilt werden soll.  Die Prüfung erstreckt 
sich auf die Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten 
der Sachgebiete, die aufgrund eines Vergleichs der 
Weiterbildungsgänge des Herkunftsstaates und der in 
dieser Weiterbildungsordnung geregelten Weiterbil-
dung mit der durchgeführten Weiterbildung nicht ab-
gedeckt werden und deren Kenntnis eine wesentliche 
Voraussetzung für die Ausübung des Berufs im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes ist. Die Sachgebiete 
werden von der Ärztekammer anhand der Vorgaben 
in den Abschnitten B und C und nach den allgemei-
nen Inhalten der Weiterbildung gemäß Abschnitt A 
benannt.

  „Kenntnisprüfung“ ist eine die fachärztlichen Kom-
petenzen betreffende und von der Ärztekammer 
durchgeführte Prüfung, mit der die Kenntnisse der 
antragstellenden Person, in der Bundesrepublik 
Deutschland den ärztlichen Beruf als Fachärztin oder 
Facharzt unter einer Facharztbezeichnung auszu-
üben, beurteilt werden soll. Die Prüfung kann sich 
auf alle für das jeweilige Fach vorgeschriebenen Wei-
terbildungsinhalte gemäß den Abschnitten B und C 
erstrecken. Geprüft werden die erworbenen Kennt-
nisse, Erfahrungen und Fertigkeiten gemäß § 14. Die 
Sachgebiete werden von der Ärztekammer anhand 
der Vorgaben in den Abschnitten B und C und nach 
den allgemeinen Inhalten der Weiterbildung gemäß 
Abschnitt A benannt.“

6.   Im Paragraphenteil wird nach § 19 Neu  § 19 a einge-
fügt: 

 „§ 19 a
 Vorzulegende Unterlagen

  (1) Zur Bewertung der Gleichwertigkeit sind dem 
Antrag auf Feststellung der Gleichwertigkeit fol-
gende Unterlagen beizufügen:

 1.  Eine deutsche Approbation oder Berufserlaubnis 
zuzüglich Nachweis über den gleichwertigen Aus-
bildungsstand,

 2.  ein Identitätsnachweis,

 3.  eine tabellarische Aufstellung über die absolvierte 
Weiterbildung und die Berufspraxis in deutscher 
Sprache,

 4.  eine amtlich beglaubigte Kopie der Weiterbil-
dungsnachweise sowie Bescheinigungen über die 
Berufspraxis, sofern diese zur Feststellung der 
Gleichwertigkeit erforderlich sind,

 5.  in Fällen des § 18 Absatz 2 Konformitätsbeschei-
nigungen oder Tätigkeitsnachweise über die letz-
ten fünf Jahre,

 6.  in Fällen des § 18 Absatz 3 zusätzliche Nachweise 
zur Prüfung der Gleichwertigkeit,

 3.  die Gleichwertigkeit der vorangegangenen ärztli-
chen Grundausbildung durch die zuständige Be-
hörde festgestellt wurde.

  Die Ärztekammer kann zur Entscheidung über die 
Gleichwertigkeit Fachgutachter und Prüfungsaus-
schüsse hören.

  (7) Wesentliche Unterschiede zwischen den nachge-
wiesenen Berufsqualifi kationen und der entsprechen-
den landesrechtlich geregelten Berufsbildung liegen 
vor, sofern

 1.  sich der im Ausland erworbene Weiterbildungs-
nachweis auf Fähigkeiten und Kenntnisse bezieht, 
die sich hinsichtlich des Inhalts oder auf Grund 
der Ausbildungsdauer wesentlich von den Fähig-
keiten und Kenntnissen unterscheiden, auf die sich 
der in dieser Weiterbildungsordnung geregelte 
Weiterbildungsnachweis bezieht,

 2.  die entsprechenden Fähigkeiten und Kenntnisse 
eine maßgebliche Voraussetzung für die Ausübung 
der jeweiligen Tätigkeit darstellen und

 3.  die antragstellende Person diese Unterschiede 
nicht durch sonstige Befähigungsnachweise oder 
nachgewiesene einschlägige Berufserfahrung aus-
geglichen hat.

  (8) In dem Umfang, in dem die Ärztekammer eines 
anderen Bundeslandes die Gleichwertigkeit festge-
stellt hat, ist die Inhaberin oder der Inhaber des 
 Weiterbildungsnachweises so zu behandeln, als sei 
insoweit der Weiterbildungsnachweis in diesem Bun-
desland erworben worden.“

2.  Im Paragraphenteil wird § 18 a wie folgt neu gefasst: 

 „§ 18 a 
 Anerkennung von nicht abgeschlossenen 
 Weiterbildungen aus dem Ausland

  Eine im Ausland begonnene und noch nicht abge-
schlossene Weiterbildung oder ärztliche Tätigkeit 
 unter Anleitung kann vollständig oder teilweise an-
erkannt werden, wenn sie gleichwertig ist. Die 
Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn die Grundsätze 
dieser Weiterbildungsordnung für den Erwerb der 
vorgeschriebenen ärztlichen Kompetenz im Hinblick 
auf Inhalte und Zeiten gewahrt sind. §  18 Absatz  6 
Satz 1 Nr. 3 und Absatz 6 Satz 2 sind entsprechend 
anwendbar.“

3. Im Paragraphenteil wird § 18 b ersatzlos gestrichen.

4. Im Paragraphenteil wird § 18 c ersatzlos gestrichen.

5. Im Paragraphenteil wird § 19 wie folgt neu gefasst:

 „§ 19 
 Anerkennung von ausländischen Weiterbildungen
  mit Ausgleichsmaßnahmen

  (1) Bestehen zwischen der nachgewiesenen Berufs-
qualifi kation und der Qualifi kation nach dieser Wei-
terbildungsordnung wesentliche Unterschiede im 
Sinne von § 18 Absatz 7, ist ein Anpassungslehrgang 
oder eine Eignungsprüfung durchzuführen. Die an-
tragstellende Person hat die Wahl zwischen einem 
Anpassungslehrgang und einer Eignungsprüfung. Vor 
Durchführung einer Eignungsprüfung oder eines An-
passungslehrgangs ist zu prüfen, ob die von der an-
tragstellenden Person im Rahmen ihrer Berufspraxis 
erworbenen Kenntnisse, unabhängig davon, in wel-
chem Staat diese erworben wurden, den wesentlichen 
Unterschied ganz oder teilweise ausgleichen können. 
Bei antragstellenden Personen, die ihre Ausbildung 
oder Weiterbildung in einem anderen Vertragsstaat 
des Europäischen Wirtschaftsraumes abgeschlossen 
haben, erstreckt sich der Anpassungslehrgang oder 
die Eignungsprüfung auf die festgestellten wesentli-
chen Unterschiede. Bei antragstellenden Personen, 
die ihre Ausbildung oder Weiterbildung in Drittstaa-
ten abgeschlossen haben, wird der Nachweis durch 
eine Kenntnisprüfung erbracht, die sich auf den In-
halt der Abschlussprüfung erstreckt, oder durch ei-
nen Anpassungslehrgang, der mit einer Prüfung über 
den Inhalt des Anpassungslehrgangs abschließt. Für 
die Prüfungen im Sinne dieses Absatzes gelten die 
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 7.  für den Fall, dass in einem anderen Mitgliedstaat, 
EWR-Staat oder Vertragsstaat ein Nachweis über 
eine Weiterbildung ausgestellt wird, die ganz oder 
teilweise in Drittstaaten absolviert wurde, Unter-
lagen darüber, welche Tätigkeiten in Drittstaaten 
durch die zuständige Stelle des Ausstellungsmit-
gliedstaates in welchem Umfang auf die Weiterbil-
dung angerechnet wurden,

 8.  eine schriftliche Erklärung, ob die Anerkennung 
der Weiterbildungsnachweise bereits bei einer an-
deren Ärztekammer beantragt wurde.

  Soweit die unter Nrn. 4 bis 7 genannten Unterlagen 
und Bescheinigungen nicht in deutscher Sprache aus-
gestellt sind, sind sie zusätzlich in beglaubigter Über-
setzung vorzulegen, die durch einen öffentlich be-
stellten oder beeidigten Übersetzer oder Dolmetscher 
erstellt wurde.

  (2) Bestehen begründete Zweifel an der Echtheit oder 
der inhaltlichen Richtigkeit der vorgelegten Unterla-
gen, kann die Ärztekammer die antragstellende Per-
son auffordern, weitere geeignete Unterlagen vorzu-
legen. Soweit die Unterlagen in einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union, einem weiteren Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum oder in der Schweiz ausgestellt wurden, 
kann sich die Ärztekammer an die Kontaktstelle oder 
an die zuständige Stelle des Ausbildungsstaates wen-
den.

  (3) Die antragstellende Person hat durch geeignete 
Unterlagen darzulegen, in Nordrhein-Westfalen eine 
ihren Berufsqualifi kationen entsprechende Erwerbs-
tätigkeit ausüben zu wollen. Für antragstellende Per-
sonen mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union, einem weiteren Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
oder in der Schweiz sowie für Staatsangehörige die-
ser Staaten ist diese Darlegung entbehrlich, sofern 
keine besonderen Gründe gegen eine entsprechende 
Absicht sprechen.“

7.   Im Paragraphenteil wird nach § 19 a Neu  § 19 b ein-
gefügt: 

 „§ 19 b
 Verfahren

  (1) Die Ärztekammer bestätigt der antragstellenden 
Person innerhalb eines Monats den Eingang des An-
trags einschließlich der nach §  19 a vorzulegenden 
Unterlagen. In der Empfangsbestätigung ist das Da-
tum des Eingangs mitzuteilen und auf die Frist nach 
Absatz  2 sowie auf die Voraussetzungen für den 
 Beginn der Frist hinzuweisen. Sind die nach §  19 a 
vorzulegenden Unterlagen unvollständig, teilt die 
Ärztekammer innerhalb eines Monats mit, welche 
Unterlagen nachzureichen sind. Die Mitteilung ent-
hält den Hinweis, dass die Frist nach Absatz  2 erst 
mit Eingang der vollständigen Unterlagen zu laufen 
beginnt.

  (2) Die Ärztekammer muss innerhalb von drei Mona-
ten über die Gleichwertigkeit entscheiden. Die Frist 
beginnt mit Eingang der vollständigen Unterlagen. 
Sie kann einmal angemessen verlängert werden, 
wenn dies wegen der Besonderheiten des Falles ge-
rechtfertigt ist. Für antragstellende Personen, die 
 ihren Ausbildungsnachweis in einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder einem Vertragsstaat 
des Abkommen über den Europäischen Wirtschafts-
raum oder der Schweiz erworben haben oder deren 
Ausbildungsnachweise in einem dieser Staaten aner-
kannt wurde, kann die Fristverlängerung nach Satz 3 
höchstens einen Monat betragen. Die Fristverlänge-
rung ist zu begründen und rechtzeitig mitzuteilen.

  (3) Im Fall des § 19 a Absatz 2  ist der Lauf der Frist 
nach Absatz 2 bis zum Ablauf der von der Ärztekam-
mer festgelegten Frist gehemmt. Im Fall des Absatzes 
4 ist der Lauf der Frist nach Absatz 2 bis zur Beendi-
gung des sonstigen geeigneten Verfahrens gehemmt.

  (4) Kann die antragstellende Person die für die Fest-
stellung oder Bewertung der Gleichwertigkeit erfor-
derlichen Nachweise nach §  19 a aus selbst nicht zu 

vertretenden Gründen nicht oder nur teilweise vorle-
gen oder ist die Vorlage der entsprechenden Unterla-
gen mit einem unangemessenen zeitlichen und sachli-
chen Aufwand verbunden, stellt die Ärztekammer die 
für einen Vergleich mit der entsprechenden inländi-
schen Weiterbildung maßgeblichen berufl ichen Fer-
tigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten der antragstel-
lenden Person durch sonstige geeignete Verfahren 
fest. Die antragstellende Person hat die Gründe 
glaubhaft zu machen, die einer Vorlage der entspre-
chenden Unterlagen entgegenstehen. Die Ärztekam-
mer ist befugt, eine Versicherung an Eides Statt zu 
verlangen und abzunehmen. In diesem Fall ist der 
Lauf der Frist nach Absatz 1 Satz 3 bis zur Beendi-
gung des sonstigen geeigneten Verfahrens gehemmt.

  (5) Sonstige geeignete Verfahren zur Ermittlung der 
berufl ichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
im Sinne des Absatzes 4 sind insbesondere Arbeits-
proben, Fachgespräche, praktische und theoretische 
Prüfungen sowie Gutachten von Sachverständigen.

  (6) Die Feststellung oder Bewertung der Gleichwer-
tigkeit erfolgt auf der Grundlage der Ergebnisse der 
in den Absätzen 4 und 5 vorgesehenen sonstigen Ver-
fahren.

  (7) Die Ärztekammer bestätigt der zuständigen Be-
hörde oder einer anderen zuständigen Stelle auf 
 Anfrage sowohl die Authentizität der von ihr ausge-
stellten Bescheinigung als auch, dass die Mindestan-
forderungen an die Weiterbildung nach Art.  25 und 
28 der Richtlinie 2005/36/EG erfüllt sind.“

8.   Im Paragraphenteil wird nach § 19 b Neu § 1 c einge-
fügt: 

 „§ 19 c
 Mitwirkungspfl ichten

  (1) Die antragstellende Person ist verpfl ichtet, alle 
für die Ermittlung der Gleichwertigkeit notwendigen 
Unterlagen vorzulegen sowie alle dazu erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen.

  (2) Kommt die antragstellende Person dieser Mitwir-
kungspfl icht nicht nach und wird hierdurch die Auf-
klärung des Sachverhalts erheblich erschwert, kann 
die Ärztekammer ohne weitere Ermittlungen ent-
scheiden. Dies gilt entsprechend, wenn die antrag-
stellende Person in anderer Weise die Aufklärung des 
Sachverhalts wesentlich erschwert.

  (3) Der Antrag kann wegen fehlender Mitwirkung 
abgelehnt werden, nachdem die antragstellende Per-
son auf die Folge schriftlich hingewiesen worden ist 
und der Mitwirkungspfl icht nicht innerhalb einer an-
gemessenen Frist nachgekommen ist.“

II.

Diese Änderung der Weiterbildungsordnung vom 20. 
September 2014 tritt am Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-West-
falen in Kraft.

Münster, den 22. September 2014

Dr. med. Theodor  W i n d h o r s t

Präsident

Genehmigt.

Düsseldorf, den 8. Oktober 2014

Ministerium für Gesundheit, 
Emanzipation, Pfl ege und Alter 

des Landes Nordrhein-Westfalen

– 232 – 0810.57 –

Im Auftrag

Dr.  S t o l l m a n n
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chen Vorschriften bleiben unberührt. Bei der Unterstüt-
zung von Finanzinstrumenten und dem Abschluss von 
Verträgen, die keine Zuwendungsverträge sind, ist diese 
Rahmenrichtlinie nicht anzuwenden. Ausnahmen von 
Regelungen dieser Richtlinie sind nur im Einvernehmen 
mit der EFRE-Verwaltungsbehörde, dem Finanzministe-
rium und, soweit der Nachweis der Ausgaben betroffen 
ist, dem Landesrechnungshof möglich.

2
Gegenstand der Förderung

2.1
Der Gegenstand der Förderung ergibt sich aus dem OP 
EFRE NRW. Förderrichtlinien können den Gegenstand 
einschränken. 

2.2
Großprojekte dürfen nur mit Genehmigung der EFRE-
Verwaltungsbehörde gefördert werden. Großprojekte 
sind Vorhaben, die eine Reihe von Arbeiten, Tätigkeiten 
oder Dienstleistungen mit nicht zu trennenden Aufgaben 
einer konkreten wirtschaftlichen oder technischen Art 
und förderfähigen Gesamtausgaben von mehr als 50 
Mio. EUR umfassen (vgl. Art. 101 ff VO (EU) 1303/2013).

3
Zuwendungsempfängerin

Der Kreis der Zuwendungsempfängerinnen ergibt sich 
aus dem OP EFRE NRW. Er kann durch Förderrichtli-
nien eingeschränkt werden.

4
Zuwendungsvoraussetzungen

4.1
Gefördert werden Vorhaben, die in Nordrhein-Westfalen 
durchgeführt (Art.  70 (1) VO (EU) 1303/2013) und so 
rechtzeitig fertig gestellt werden, dass die Verwendungs-
nachweisprüfung vor dem 31.12.2023 abgeschlossen 
werden kann.

4.2
(ergänzt Nr. 1.2 VV zu § 44 LHO)

Zuwendungen dürfen nur solchen Empfängerinnen be-
willigt werden, bei denen die Gesamtfi nanzierung der 
Projekte im Rahmen des Ausgabenerstattungsprinzips 
(Ziffer 7.1) gesichert ist.

4.3
(ergänzt Nr. 1.3.1 VV und VVG zu § 44 LHO)

Bei der Zulassung eines vorzeitigen Maßnahmebeginns 
werden der Zuwendungsempfängerin die ANBest-EFRE 
beaufl agt. Vorhaben, bei denen im Rahmen des vorzeiti-
gen Maßnahmebeginns die ANBest-EFRE nicht einge-
halten wurden, können nicht bewilligt werden.

4.4
(ersetzt Nr. 1.4 VV und VVG zu § 44 LHO)

Die Förderung erfolgt im Rahmen des Verwaltungs- und 
Kontrollsystems für das OP EFRE NRW.

4.5
Die beihilferechtliche Förderfähigkeit eines Vorhabens 
wird geprüft und dokumentiert.

5
Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

5.1 
Die Zuwendung erfolgt zur Deckung von Ausgaben für 
einzelne abgegrenzte Vorhaben (Projektförderung gem. 
Nr. 2.1 VV zu § 23 LHO). 

5.2
(ändert Nr. 2.2, 2.3 VV und Nr. 2.2 VVG zu § 44 LHO)

Die Zuwendung wird grundsätzlich zur Teilfi nanzierung 
des zu erfüllenden Zwecks und grundsätzlich nach ei-
nem bestimmten Vomhundertsatz der zuwendungsfähi-
gen Ausgaben bewilligt, wobei die Zuwendung bei der 
Bewilligung auf einen Höchstbetrag zu begrenzen ist 
(Anteilfi nanzierung). Der Anteil der EFRE-Mittel darf 
höchstens 50 v. H. der im EFRE zuwendungsfähigen Ge-
samtausgaben (öffentliche und private Ausgaben) betra-

Die vorstehende Änderung der Weiterbildungsordnung 
der Ärztekammer Westfalen-Lippe vom 20. 9. 2014 wird 
hiermit ausgefertigt und im Ministerialblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen bekannt gemacht.

Münster, den 13. Oktober 2014

Dr. med. Theodor  W i n d h o r s t

Präsident

– MBl. NRW. 2014 S. 673
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Rahmenrichtlinie über die Gewährung 
von Zuwendungen aus dem Europäischen Fonds 

für regionale Entwicklung im Zielbereich 
Investitionen in Wachstum und 

Beschäftigung (EFRE)
in der Förderperiode 2014-2020 
im Land Nordrhein-Westfalen 

(EFRE-Rahmenrichtlinie – EFRE RRL)
Gem. RdErl. des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, 

Industrie, Mittelstand und Handwerk, der Staatskanzlei, 
des Ministeriums für Schule und Weiterbildung, 

des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales, 
des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirt-

schaft, Natur- und Verbraucherschutz, des Ministeriums 
für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr, 
des Ministeriums für Innovation, Wissenschaft und 
 Forschung, des Ministeriums für Familie, Kinder, 

 Jugend, Kultur und Sport, des Ministeriums für Gesund-
heit, Emanzipation, Pfl ege und Alter und der Ministerin 

für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien 
v. 14. 11. 2014

Personenbezogene Bezeichnungen beziehen sich in glei-
cher Weise auf beide Geschlechter.

Inhaltsübersicht

1 Rechtsgrundlage, Anwendbarkeit

2 Gegenstand der Förderung

3 Zuwendungsempfängerin 

4 Zuwendungsvoraussetzungen

5 Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

6 Sonstige Zuwendungsbestimmungen

7 Verfahren

8 Inkrafttreten, Geltungsdauer

1 

Rechtsgrundlagen, Anwendbarkeit

1.1
Das Land gewährt nach VO (EU) 1303/2013 sowie VO 
(EU) 1301/2013 und den dazugehörenden Verordnungen 
der Kommission, nach Maßgaben dieser Rahmenrichtli-
nie, der Verwaltungsvorschriften zu §  44 LHO und der 
einschlägigen Förderrichtlinien Zuwendungen im Rah-
men des Operationellen Programms Nordrhein-Westfa-
lens für die Förderung von Investitionen in Wachstum 
und Beschäftigung aus dem EFRE 2014-2020 (OP EFRE 
NRW). Ein Anspruch der Antragstellerin auf Gewährung 
der Zuwendung besteht nicht, vielmehr entscheidet die 
Bewilligungsbehörde aufgrund ihres pfl ichtgemäßen Er-
messens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

1.2
Diese Rahmenrichtlinie ist bei allen Zuwendungen anzu-
wenden, die im Rahmen des OP EFRE NRW erfolgen. 
Sie geht den Verwaltungsvorschriften zu §§ 23, 44 LHO 
und den Regelungen der Förderrichtlinien vor, soweit sie 
diesen widerspricht oder sie ergänzt. Die beihilferechtli-
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gen (Art. 120 (2) (a), (3) (e) VO (EU) 1303/2013, OP EFRE 
NRW).

5.3
Die Zuwendung wird grundsätzlich als zweckgebunde-
ner Zuschuss/Zuweisung gewährt.

5.4
(ergänzt Nr. 2.4 VV und Nr. 2.3 VVG zu § 44 LHO)

Wenn Personalausgaben gefördert werden, so werden 
für die zuwendungsfähigen Ausgaben Pauschalen ange-
setzt. Die Pauschalen gelten sowohl bei der Bemessung, 
als auch bei der Abrechnung der Zuwendung. Für Hoch-
schulen und Forschungseinrichtungen des Landes sowie 
für Gemeinden werden die Personalausgaben für das 
Projekt nur anerkannt, sofern diese nicht bereits aus 
Mitteln des Landes fi nanziert sind (Stammpersonal). Die 
Förderung der Personalausgaben für Geschäftsführerin-
nen ist auf 70 % der Arbeitszeit (Ziffer 5.4.5 EFRE RRL) 
begrenzt.

5.4.1
Die Pauschalen umfassen die Lohnzahlungen, vertragli-
che und tarifl iche Zusatzleistungen sowie die Lohnne-
benkosten. Personalausgaben dürfen, auch wenn sie die 
Pauschalen übersteigen, nicht mehr gesondert abgerech-
net werden.

5.4.2
Die Verwaltungsbehörde aktualisiert und veröffentlicht 
auf der Seite www.efre.nrw.de zum 01.07. eines jeden 
Jahres Monats- und Stundensätze für vier verschiedene 
Leistungsgruppen (Anlage 1). Für die gesamte Laufzeit 
eines Projektes sind die Sätze anzuwenden, die zum 
Zeitpunkt der Bewilligung bzw. zum Zeitpunkt des ge-
nehmigten vorzeitigen Maßnahmebeginns galten. Die 
Sätze werden im Zuwendungsbescheid bzw. bei der Zu-
lassung des vorzeitigen Maßnahmebeginns festgelegt.

5.4.3
Als zuwendungsfähige Personalausgaben werden ange-
setzt

5.4.3.1
für Mitarbeiterinnen, die bei der Zuwendungsempfänge-
rin Vollzeit und ausschließlich in dem geförderten Pro-
jekt tätig sind, ein Monatssatz,

5.4.3.2
für Mitarbeiterinnen, die bei der Zuwendungsempfänge-
rin Teilzeit und ausschließlich in dem geförderten Pro-
jekt tätig sind, ein der Teilzeit entsprechender Anteil ei-
nes Monatssatzes,

5.4.3.3
für Mitarbeiterinnen, die bei der Zuwendungsempfänge-
rin nur teilweise in dem geförderten Projekt tätig sind, 
ein Stundensatz. 

5.4.4
Mitarbeiterinnen werden anhand  der in Anlage 1 be-
schriebenen Leistungsgruppen einem Monats- oder 
Stundensatz zugeordnet. Die Eingruppierung erfolgt an-
hand einer Funktionsbeschreibung für die betreffende 
Mitarbeiterin im Antrag und durch Vorlage des Arbeits-
vertrages sowie ggfl s. durch die Vorlage von Qualifi zie-
rungsnachweisen.

5.4.5
Gefördert werden die gemäß ANBest-EFRE nachgewie-
senen Arbeitsmonate und Arbeitsstunden. Für die nur 
teilweise in dem geförderten Projekt tätigen Mitarbeite-
rinnen werden nur Produktivarbeitsstunden und maxi-
mal 1.650 Stunden pro Jahr über alle aus öffentlichen 
Mitteln fi nanzierte Projekte anerkannt. Ist eine Mitar-
beiterin zu mehr als 1.650 Produktivarbeitsstunden in 
aus öffentlichen Mitteln fi nanzierten Projekten tätig, so 
werden die für das EFRE-fi nanzierte Projekt erklärten 
Produktivarbeitsstunden entsprechend gekürzt. Ist eine 
Mitarbeiterin in Teilzeit bei der Zuwendungsempfänge-
rin tätig, so sind die maximalen Jahresarbeitsstunden 
entsprechend der Teilzeit zu reduzieren.

5.5
(ergänzt Nr. 2.4 VV und Nr. 2.3 VVG zu § 44 LHO)

Gemeinausgaben können gefördert werden, wenn sie im 
Projekt anfallen und in dem betroffenen Förderbereich 
förderfähig sind. Wenn Gemeinausgaben gefördert wer-
den, so erfolgt dies in Form einer Pauschale. Die Pau-
schale gilt sowohl bei der Bemessung, als auch bei der 
Abrechnung der Zuwendung. 

5.5.1
Die Pauschale umfasst die in Anlage 2 aufgeführten 
Ausgaben. Diese Ausgaben dürfen, auch wenn sie die 
Pauschalen übersteigen, nicht mehr gesondert abgerech-
net werden. 

5.5.2
Die Pauschale beträgt im Bereich der umsetzungsorien-
tierten  Forschungseinrichtungen und Kompetenzzent-
ren (OP EFRE NRW, Spezifi sches Ziel 1), der innovati-
ven Kooperations- und Transfervorhaben (OP EFRE 
NRW, Spezifi sches Ziel 2, Maßnahme 1) sowie der Clus-
ter und der Innovations- und Kompetenznetzwerke (OP 
EFRE NRW, Spezifi sches Ziel 2, Maßnahme 3) 25 v. H. 
und in allen übrigen Bereichen 15 v. H. der pauschalier-
ten förderfähigen direkten Personalausgaben. Die als 
fi ktive Ausgabe anerkannten Beträge für bürgerschaftli-
ches Engagement gemäß Ziffer 5.6 sind nicht Gegen-
stand der Berechnungsgrundlage für die Pauschale.

5.6 
(ersetzt Nr. 2.4.2 VV und 2.3.2 VVG zu § 44 LHO)

Bürgerschaftliches Engagement in der Form von freiwil-
ligen, unentgeltlichen Arbeiten wird als fi ktive Ausgabe 
in Höhe von 15 EUR je geleisteter Stunde in die Bemes-
sungsgrundlage einbezogen. Als bürgerschaftliches 
 Engagement gelten insbesondere nicht Leistungen in Er-
füllung einer Verpfl ichtung aus einem Beschäftigungs-
verhältnis oder einer organschaftlichen Stellung bei der 
Zuwendungsempfängerin. Die Arbeitsstunden müssen 
belegt werden. Die Sonderregelung zum bürgerschaftli-
chen Engagement von Architekten und Fachfi rmen im 
Bereich der Stadterneuerung bleibt für die Zeit ihrer 
Gültigkeit unberührt. Die Anerkennung bürgerschaftli-
chen Engagements ist dadurch begrenzt, dass die Zu-
wendung die Summe der tatsächlich verausgabten för-
derfähigen Gesamtausgaben nicht übersteigt (Art. 69 (1) 
(a) VO (EG) 1303/2013). 

5.7 
(ersetzt Nr. 2.4.3 VV und 2.3.3 VVG zu § 44 LHO)

Zweckgebundene Spenden bleiben, vorbehaltlich ande-
rer gesetzlicher Regelungen (z. B. in den jährlichen 
Haushaltsgesetzen), für die Bemessung der Zuwendung 
außer Betracht, soweit der Zuwendungsempfängerin ein 
aus eigenen Mitteln zu erbringender Eigenanteil i.H.v. 
10 v. H. der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben ver-
bleibt. Darüber hinausgehende zweckgebundene Spen-
den sind als Einnahmen zu berücksichtigen.

5.8
(ergänzt Nr. 2.4 VV und Nr. 2.3 VVG zu § 44 LHO)

Bei Vorhaben, die nach ihrem Abschluss Nettoeinnah-
men erwirtschaften und deren förderfähige Gesamtaus-
gaben 1 Mio. EUR überschreiten, werden die förderfähi-
gen Ausgaben bei der Bewilligung um die in einem 
bestimmten Bezugszeitraum erwarteten ermäßigten Net-
toeinnahmen gekürzt (Art. 61 (1) (2) VO (EU) 1303/2013). 

Die Kürzung erfolgt nicht bei Vorhaben, für die die För-
derung 

–  eine De-Minimis-Beihilfe,

–  eine vereinbare staatliche Beihilfe für KMU mit Be-
grenzung der Beihilfeintensität oder des Beihilfebetra-
ges, oder

–  eine vereinbare staatliche Beihilfe mit Einzelprüfung 
des Finanzierungsbedarfes in Übereinstimmung mit 
den Vorschriften über die staatlichen Beihilfen

ist (Art. 61 (8) VO (EU) 1303/2013).

5.8.1
Nettoeinnahmen sind Zufl üsse von Geldbeträgen, die 
unmittelbar von Nutzerinnen für die im Rahmen des 
Vorhabens bereitgestellten Waren und Dienstleistungen 
gezahlt werden (z. B. unmittelbar von Nutzerinnen für 
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5.10
Ausgaben für Reisen werden entsprechend dem Landes-
reisekostengesetz als förderfähig anerkannt.

5.11
(ergänzt Nr. 12 VV und VVG zu § 44 LHO)

Weiterleitungen dürfen maximal mit dem Fördersatz be-
willigt werden, mit dem die Weiterleitungsempfängerin 
selbst förderfähig wäre. Die jeweiligen Fördersätze der 
Weiterleitungsempfängerin sind im Zuwendungsbe-
scheid aufzunehmen.

6
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1
(ersetzt Nr. 5.1 VV und VVG zu § 44 LHO)

Die ANBest-EFRE (Anlage 4) sind grundsätzlich unver-
ändert zum Bestandteil des Bescheides zu machen. Sie 
ersetzen die ANBest-P, die ANBest-G und die NBest-
Bau.

6.2
Erfolgt die Zuwendung in Form einer staatlichen Bei-
hilfe, werden 

6.2.1
die Zeiträume aus Nr.  1.7 ANBest-EFRE im Zuwen-
dungsbescheid ausdrücklich durch die in den Bestim-
mungen für die staatliche Beihilfe festgelegten Zeit-
räume ersetzt (Art. 71 (1) (2) VO (EU) 1303/2013) 

und 

6.2.2
die beihilferechtlichen Vorgaben zur Aufrechterhaltung 
einer Investition, die keine Investition in Infrastruktur 
oder produktive Investition darstellt, beaufl agt sowie auf 
die Rückforderung der Zuwendung im Falle der Verlet-
zung der Aufl age hingewiesen (Art.  71 (3) VO (EU) 
1303/2013)

und

6.2.3
die Vorschriften über staatliche Beihilfen für die Beleg-
aufbewahrung beaufl agt, wenn diese über die in Nr. 6.5 
ANBest-EFRE genannten Fristen hinausgehen (Art. 140 
(1) VO (EU) 1303/2013).

6.3
Vor der Bewilligung wird das schriftliche Einverständ-
nis der Zuwendungsempfängerin dazu eingeholt, in der 
Liste der Vorhaben veröffentlicht zu werden (vgl. 
Art. 115 (2), Anhang XII Ziffer 1 VO (EU) 1303/2013).

6.4
Auf Antrag der Zuwendungsempfängerin ist zu prüfen, 
ob ihr DV-gestütztes Buchführungssystem zur elektroni-
schen Belegführung und Belegaufbewahrung  sowie ihr 
elektronisches Zeiterfassungssystem zum Nachweis der 
Arbeitszeit zugelassen werden. Die Zulassung ist im Zu-
wendungsbescheid festzulegen (Nr. 6.2.1, 6.2.2.1, 6.5, 7.1 
ANBest-EFRE).

6.4.1
Ein Buchführungssystem kann zur elektronischen Beleg-
führung zugelassen werden, wenn die Grundsätze ord-
nungsgemäßer DV-gestützter Buchführungssysteme 
(GoBS) beachtet und allgemein übliche Datenträger ver-
wendet werden (Art.  140 (3) VO (EU) 1303/2013). Das 
verwendete Buchführungssystem muss anerkannten Si-
cherheitsstandards entsprechen und für Prüfzwecke zu-
verlässig sein (Art. 140 (6) VO (EU) 1303/2013). Bei Än-
derungen des Buchführungssystems während der 
Aufbewahrungsfrist (Nr.  6.5 ANBest-EFRE) muss das 
neue Buchführungssystem zur Belegaufbewahrung zuge-
lassen werden. 

6.4.2
Ein elektronisches Zeiterfassungssystem kann zum 
Nachweis der Arbeitszeit zugelassen werden, wenn es 
anerkannten Sicherheitsstandards genügt und für Prüf-
zwecke zuverlässig ist (Art. 140 (6) VO (EU) 1303/2013). 
Die eindeutige Zuordnung der erfassten Arbeitsstunden 
zu dem geförderten Projekt muss möglich sein.

die Benutzung einer Infrastruktur geleistete Gebühren, 
Erlöse aus Verkauf, Vermietung oder Verpachtung von 
Grundstücken oder Gebäuden und Zahlungen für 
Dienstleistungen) abzüglich der Betriebskosten und 
Wiederbeschaffungskosten für kurzlebige Anlagegüter. 
Einsparungen bei den Betriebskosten werden ebenfalls 
als Nettoeinnahmen behandelt, es sei denn, sie werden 
durch entsprechende Kürzungen bei den Betriebsbeihil-
fen ausgeglichen. (Art. 61 (1) VO (EU) 1303/2013)

5.8.2
Es werden die ermäßigten Nettoeinnahmen unter Be-
rücksichtigung der normalerweise erwarteten Renta-
bilität der betreffenden Investitionskategorie in Nord-
rhein-Westfalen und  des Verursacherprinzips berechnet 
(Art. 61 (3) (b) VO (EU) 1303/2013). Zur Ermittlung der 
ermäßigten Nettoeinnahmen werden die abgezinsten 
Ausgaben von den abgezinsten Einnahmen abgezogen 
und gegebenenfalls der Restwert der Investition addiert 
(Art. 15 (1), 16 bis 18 VO (EU) 480/2014). Dabei werden 
die Ausgaben und Einnahmen nach Abschluss des Vor-
habens (d. h. ab dem Ende des Durchführungszeitrau-
mes) bis zum Ende des Bezugszeitraumes berücksichtigt. 
Der Abzinsungssatz beträgt in der Regel real 4 v. H. 
(Art. 19 VO (EU) 480/2014).

5.8.3
Es werden die in Anlage 3 aufgeführten sektorspezifi -
schen Bezugszeiträume zugrunde gelegt. Der Bezugszeit-
raum beginnt mit dem Durchführungszeitraum (Art. 15 
(2) VO (EU) 480/2014).

5.8.4
Im Rahmen des letzten Mittelabrufes wird kontrolliert, 
ob während der Durchführung des Vorhabens Nettoein-
nahmen aus Einnahmequellen erwirtschaftet wurden, 
die bei der Festlegung der potentiellen Nettoeinnahmen 
zum Zeitpunkt der Bewilligung nicht berücksichtigt 
wurden (Art.  61 (3) letzter Unterabsatz VO (EU) 
1303/2013). Diese Einnahmen sind von den förderfähi-
gen Ausgaben abzuziehen. In Förderrichtlinien kann 
eine darüber hinausgehende Nachberechnung der Netto-
einnahmen festgelegt werden. 

5.8.5
Wird nur ein Teil der Gesamtinvestitionskosten geför-
dert, so werden die Nettoeinnahmen anteilmäßig den ge-
förderten und den nicht geförderten Ausgaben zugewie-
sen. 

5.8.6
Ist es ausnahmsweise objektiv nicht möglich, die erwar-
teten Nettoeinnahmen vorab festzulegen, so werden 
mindestens die Nettoeinnahmen, die bis zum Ablauf des 
dritten Jahres nach Ende des Durchführungszeitraumes 
erzielt werden, von den förderfähigen Ausgaben abgezo-
gen (Art. 61 (6) VO (EU) 1303/2013). Dies ist im Zuwen-
dungsbescheid zu beaufl agen. 

5.9
Nicht förderfähig sind bzw. ist (Art.  69 (3) VO (EG) 
1303/2013)

5.9.1
Finanzierungskosten, außer bei Zuschüssen in Form von 
Zinszuschüssen oder Prämien für Bürgschaften.

5.9.2
der Erwerb von Grundstücken einschließlich der Er-
werbsnebenkosten, soweit der Betrag über 10 v. H. oder 
bei Brachfl ächen und ehemals industriell genutzten Flä-
chen mit Gebäuden über 15 v. H. der förderfähigen Ge-
samtausgaben liegt. Bei Umweltschutzvorhaben kann 
der Vomhundertsatz in ordnungsgemäß begründeten 
Ausnahmefällen höher angesetzt werden.

5.9.3
Umsatzsteuer, die nach dem Umsatzsteuergesetz als 
Vorsteuer abziehbar ist.

5.9.4
Skonti und Preisnachlässe, auch wenn sie nicht gezogen 
werden (vgl. Nr. 1.1 ANBest-EFRE).
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7
Verfahren

7.1 
(ersetzt Nr. 7.2, 7.3 VV und VVG zu § 44 LHO)

Die Zuwendungen dürfen nur soweit und nicht eher aus-
gezahlt werden, als die zuwendungsfähigen Ausgaben 
von der Zuwendungsempfängerin getätigt, zahlenmäßig 
nachgewiesen und von der zwischengeschalteten Stelle 
geprüft wurden (Ausgabenerstattungsprinzip). Die Be-
willigungsbehörde hält die Zuwendungsempfängerinnen 
in der Regel dazu an, Mittel mindestens einmal in jedem 
Kalenderhalbjahr abzurufen (Mittelabruf). Die Bundes- 
und Landesmittel im Bereich der Städtebauförderung 
können auf Anforderung einer Gemeinde vorschüssig 
ausgezahlt werden (Nr. 1.4.2, 9.2 ANBest-EFRE).

7.2
(ändert Nr. 10, 11.2, 11.4 VV und VVG zu § 44 LHO)

Ein Zwischennachweis wird durch die Mittelabrufe ei-
nes Jahres und den jährlichen Sachbericht erbracht. Die 
Bewilligungsbehörde hält die Vorlage der Mittelabrufe, 
der Sachberichte und des Verwendungsnachweises ge-
mäß Nr. 6 ANBest-EFRE jeweils entsprechend dem Zu-
wendungsbescheid und den Nebenbestimmungen nach 
und nimmt sie zu den Akten. 

7.3
(ändert Nr. 11.1 VV und VVG zu § 44 LHO)

Die Bewilligungsbehörde hat – auch im Hinblick auf die 
Jahresfrist nach § 48 Abs. 4 sowie § 49 Abs. 2 Satz 2 und 
Abs.  3  Satz  2 VwVfG. NRW. – unverzüglich nach Ein-
gang eines Mittelabrufs, eines Sachberichtes oder des 
Verwendungsnachweises zu prüfen, ob diese den im Zu-
wendungsbescheid (einschließlich der Nebenbestimmun-
gen) festgelegten Anforderungen entsprechen und

7.3.1
bei der Prüfung eines Mittelabrufs, ob die Zuwendung 
zweckentsprechend verwendet worden ist.

7.3.2
bei der Prüfung eines Sachberichtes, ob der mit der Zu-
wendung beabsichtigte Zweck voraussichtlich erreicht 
wird (begleitende Erfolgskontrolle).

7.3.3
bei der Prüfung des Verwendungsnachweises, ob der mit 
der Zuwendung beabsichtigte Zweck erreicht worden ist 
(abschließende Erfolgskontrolle). 

Gegebenenfalls sind Ergänzungen oder Erläuterungen 
zu verlangen. Umfang und Ergebnisse der Prüfungen 
sind in einem Vermerk festzuhalten. Dieser ist zu den 
Bewilligungsakten zu nehmen (Prüfvermerk).

7.4
Vorhaben werden vor Ort geprüft. Häufi gkeit und Um-
fang der Prüfungen sind der Höhe der Zuwendung und 
dem Risiko des Einzelfalls angemessen anzusetzen. Vor-
Ort-Prüfungen einzelner Vorhaben können stichproben-
weise vorgenommen werden (Art.  125 (5) (6) VO (EU) 
1303/2013). Grundsätzlich wird jedes Vorhaben mindes-
tens einmal vor Ort geprüft. 

7.5
(ersetzt Nr. 8.8 VV und VVG zu § 44 LHO)

Von einer Rückforderung kann abgesehen werden, wenn 
der zurückzufordernde Betrag der EFRE-Mittel (ohne 
Berücksichtigung der Zinsen) für das gesamte Vorhaben 
250 EUR nicht übersteigt (Art. 122 (2) Unterabsatz 3 VO 
(EU) 1303/2013). 

8
Inkrafttreten, Geltungsdauer

Diese Rahmenrichtlinie tritt am Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung in Kraft und gilt bis zum 31. Dezember 2023.
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Anlage 1 zu Nummer 5.4 EFRE RRL 
 
Pauschalen für Personalausgaben im Geltungsbereich der EFRE-Rahmenrichtlinie  
im Zeitraum vom 1.7.20[x] bis 30.6.20[x] 
 
 

 
Leistungsgruppe 

 
Definition 

 

 
Monatssatz 

 
Stundensatz 

 
 
 
 
1 

"Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer 

in leitender 
Stellung" 

 
 

 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit 
Aufsichts- und Dispositionsbefugnis. 
Eingeschlossen sind auch alle 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in 
größeren Führungsbereichen Dispositions- 
oder Führungsaufgaben wahrnehmen und 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit 
Tätigkeiten, die umfassende kaufmännische 
oder technische Fachkenntnisse erfordern. In 
der Regel werden die Fachkenntnisse durch 
ein Hochschulstudium erworben. 
 

 
 
 
 
 
 

[x] EUR 

 
 
 
 
 
 

[x] EUR 

 
 
 
 
 
 
2 

"Herausgehobene 
Fachkräfte" 

 
 

 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit 
sehr schwierigen bis komplexen oder 
vielgestaltigen Tätigkeiten, für deren 
Ausübung in der Regel eine abgeschlossene 
Berufsausbildung und mehrjährige 
Berufserfahrung und spezielle Fachkenntnisse 
erforderlich sind. Die Tätigkeiten werden 
überwiegend selbstständig ausgeführt. Dazu 
gehören auch Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, die in kleinen 
Verantwortungsbereichen gegenüber anderen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
Dispositions- oder Führungsaufgaben 
wahrnehmen, z.B. Vorarbeiter, Meister. 
 

 
 
 
 
 
 

[x] EUR 

 
 
 
 
 
 

[x] EUR 

 
 
3 

"Fachkräfte" 
 
 

 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit 
schwierigen Fachtätigkeiten, für deren 
Ausübung in der Regel eine abgeschlossene 
Berufsausbildung, eventuell verbunden mit 
Berufserfahrung, erforderlich ist. 
 

 
 

[x] EUR 

 
 

[x] EUR 

 
 
4 

"An- und ungelernte 
Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer" 

 

 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit 
einfachen oder überwiegend einfachen 
Tätigkeiten, für deren Ausführung keine 
berufliche Ausbildung erforderlich ist. Die 
erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten 
werden in der Regel durch eine Anlernzeit von 
bis zu zwei Jahren erworben. 
 

 
 
 

[x] EUR 

 
 
 

[x] EUR 
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Anlage 2 zu Nummer 5.5 EFRE RRL 
 
 

Ausgaben, die durch die Pauschale für Gemeinausgaben gedeckt werden 

Ausgabenart Beispiel oder Definition 

Ausgaben für 
Räumlichkeiten 
(Bürogebäude, 
Betriebsgebäude, Labore, 
usw.) 

Beispiele: Miete, Unterhaltsausgaben, Versicherung, 
Sicherheitsausgaben, Alarm, Facility-Management, Reinigung, 
Gas, Wasser, Strom, Heizung, Außenanlagen, Steuern, Gebühren, 
Entsorgung. 

Anschaffung, Miete und 
Unterhalt für 
Büroausstattung, 
Bürobedarf 

Beispiele: Anschaffungsausgaben und Miete für Büromöbel, 
Kopierer, Verbrauchsmaterialien (Briefumschläge, 
Druckerpatronen, Papier, Kopien), Computer, Drucker, 
Softwarelizenzen. 

Ausgaben für allgemeine 
Leistungen  

Beispiele: Sanitätsdienst, Bibliothek, Publikationsdienst, 
Kommunikation (Internet, Telefon, Fax, Porto), Bekleidung, 
Abonnements, Transporte. 

Allgemeine Verwaltungs- 
und Managementausgaben 

Beispiele: Geschäftsführung, Sekretariat, Dokumentation, Kantine, 
Finanzverwaltung, Qualitätsmanagement,  Personalverwaltung, 
Unternehmenskommunikation, IT-Administration, 
Sicherheitsbeauftragter, Personalrat, Beratungsausgaben. 

Beiträge, Steuern und 
Abgaben, 
Pflichtprüfungsausgaben 

Beispiele: IHK, Berufsgenossenschaft, Pflichtprüfungs-, 
Steuerberatungs-  und Anwaltsausgaben. 

Aus- und 
Fortbildungsausgaben 

Beispiele: Seminare einschließlich der Reiseausgaben, Zeitschriften 
und Fachliteratur. 

Indirekte Ausgaben Definition: Ausgaben, die nicht im unmittelbaren Zusammenhang 
mit dem Projekt anfallen oder für die der unmittelbare 
Zusammenhang nicht nachgewiesen werden kann (z.B. 
Geschäftsführung) einschließlich solcher Ausgaben, bei denen die 
quantitative Zurechnung schwierig ist (z.B. Wasser und Strom). 
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Anlage 3 zu Nummer 5.8.3 EFRE RRL 
 
 
 

Sektor 

 
Bezugszeitraum 

(Jahre) 
 

 
Energie 

 
15-25 

 
Forschung und Innovation 

 
15-25 

 
Breitband 

 
15-20 

 
Unternehmens-infrastruktur 

 
10-15 

 
Andere Sektoren 

 
10-15 
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Anlage 4 zu Nummer 6.1 EFRE RRL
(ANBest-EFRE)

Allgemeine Nebenbestimmungen
für Zuwendungen zur Projektförderung unter 

Einsatz von Mitteln aus dem Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung (ANBest-EFRE)

Die ANBest-EFRE enthalten Nebenbestimmungen (Be-
dingungen, Aufl agen und Widerrufsvorbehalte) im Sinne 
des § 36 VwVfG NRW sowie notwendige Erläuterungen. 
Die Nebenbestimmungen sind Bestandteil des Zuwen-
dungsbescheides, soweit dort nicht ausdrücklich etwas 
anderes bestimmt ist.

Personenbezogene Bezeichnungen beziehen sich in glei-
cher Weise auf beide Geschlechter.

Inhalt

Nr. 1  Förderfähige Ausgaben

Nr. 2  Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder 
Änderung der Finanzierung

Nr. 3 Vergabe von Aufträgen

Nr. 4  Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte 
Gegenstände

Nr. 5  Mitteilungspfl ichten der Zuwendungsempfänge-
rin 

Nr. 6  Mittelabruf, Sachbericht und Verwendungsnach-
weis

Nr. 7 Prüfung der Ausgaben

Nr. 8 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung

Nr. 9 Baumaßnahmen

Nr. 10 Publizität

1
Förderfähige Ausgaben

1.1
Gefördert werden nur Ausgaben, die zur Erfüllung des 
im Zuwendungsbescheid bestimmten Zwecks unter Be-
rücksichtigung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit erforderlich waren. 

1.2
Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden 
Einnahmen (insbesondere Zuwendungen, Leistungen 
Dritter, Beiträge und Spenden) und der Eigenanteil der 
Zuwendungsempfängerin sind als Deckungsmittel für 
alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden 
Ausgaben einzusetzen. Der Finanzierungsplan ist hin-
sichtlich des Gesamtergebnisses verbindlich.

1.3
Dürfen aus der Zuwendung auch Personalausgaben oder 
sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden und 
werden die Gesamtausgaben der Zuwendungsempfänge-
rin überwiegend aus Zuwendungen der öffentlichen 
Hand bestritten, darf die Zuwendungsempfängerin ihre 
Beschäftigten fi nanziell nicht besser stellen als ver-
gleichbare Landesbeschäftigte. Höhere Vergütungen als 
nach dem Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst 
(TVÖD) oder dem Tarifvertrag für den Öffentlichen 
Dienst der Länder (TV-L) sowie sonstige über- oder au-
ßertarifl iche Leistungen dürfen nicht gewährt werden. 

1.4.1
Die Zuwendung darf nur soweit und nicht eher angefor-
dert werden, als die förderfähigen Ausgaben gemäß dem 
Zuwendungsbescheid getätigt wurden und nachgewiesen 
werden können (Ausgabenerstattungsprinzip). Die An-
forderung erfolgt in Form eines Mittelabrufs (Nr. 6.2).

1.4.2

Die Bundes- und Landesmittel im Bereich der Städte-
bauförderung können soweit und nicht eher angefordert 
werden, als sie innerhalb von zwei Monaten nach der 
Auszahlung für fällige Zahlungen entsprechend ihrem 
Anteil an der Gesamtfi nanzierung benötigt werden 
(Möglichkeit des Vorschusses). Die vorschüssige Anfor-
derung eines jeden Teilbetrages muss die zur Beurtei-

lung des Mittelbedarfs erforderlichen Angaben enthal-
ten. Der Nachweis der Verwendung von Vorschüssen 
erfolgt entsprechend den Vorgaben für Mittelabrufe 
(Nr. 6.2).

1.4.3
Im Übrigen darf die Zuwendung wie folgt in Anspruch 
genommen werden: 

1.4.3.1
bei Anteil- oder Festbetragsfi nanzierung jeweils anteilig 
mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber 
und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln der 
Zuwendungsempfängerin,

1.4.3.2
bei Fehlbedarfsfi nanzierung, wenn die vorgesehenen ei-
genen und sonstigen Mittel der Zuwendungsempfängerin 
verbraucht sind. Wird ein im Haushaltsjahr zu decken-
der Fehlbedarf anteilig durch mehrere Zuwendungsge-
ber fi nanziert, so darf die Zuwendung nur anteilig mit 
den Zuwendungen der anderen Zuwendungsgeber ange-
fordert werden.

1.5
Der Zuwendungsbescheid kann mit Wirkung für die Zu-
kunft widerrufen werden, wenn sich herausstellt, dass 
der Zuwendungszweck mit der bewilligten Zuwendung 
nicht zu erreichen ist. 

1.6
Ansprüche aus dem Zuwendungsbescheid dürfen weder 
abgetreten noch verpfändet werden.

1.7
Bei einem Vorhaben, das Investitionen in Infrastruktur 
oder produktive Investitionen beinhaltet, hat die Zu-
wendungsempfängerin im Falle des Eintritts einer der 
nachstehenden Voraussetzungen die Zuwendung zu-
rückzuzahlen. Die Rückzahlung erfolgt jeweils anteilig 
für den Zeitraum, in dem die Voraussetzung vorgelegen 
hat. Im Zuwendungsbescheid und in besonderen Neben-
bestimmungen können längere Fristen als die nachste-
henden festgelegt werden.

1.7.1 
Binnen fünf Jahren nach der Abschlusszahlung an die 
Zuwendungsempfängerin wird die Produktionstätigkeit 
aufgegeben oder an einen Standort außerhalb von Nord-
rhein-Westfalen verlagert, es sei denn, die Aufgabe der 
Produktionstätigkeit erfolgt aufgrund einer nicht be-
trugsbedingten Insolvenz.

1.7.2
Binnen fünf Jahren nach der Abschlusszahlung an die 
Zuwendungsempfängerin ändern sich die Eigentumsver-
hältnisse an der Infrastruktur so, dass einem Unterneh-
men oder einer öffentlichen Einrichtung ein ungerecht-
fertigter Vorteil entsteht. 

1.7.3
Binnen fünf Jahren nach der Abschlusszahlung an die 
Zuwendungsempfängerin tritt eine erhebliche Verände-
rung der Art, der Ziele oder der Durchführungsbestim-
mungen des Vorhabens ein, die seine ursprünglichen 
Ziele untergraben.

1.7.4
Binnen zehn Jahren nach der Abschlusszahlung an die 
Zuwendungsempfängerin wird die Produktionstätigkeit 
an einen Standort außerhalb der Union verlagert, es sei 
denn die Zuwendungsempfängerin ist ein KMU. 

1.8
Die Zuwendungsempfängerin verwendet für alle Finanz-
vorgänge im Rahmen des Vorhabens entweder ein sepa-
rates Buchführungssystem oder einen geeigneten Buch-
führungscode (z. B. ein Buchführungskonto). Die Aufl age 
gilt nicht für die pauschalierten Personal- und Gemein-
ausgaben.

2
Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Ände-
rung der Finanzierung

Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in dem Finan-
zierungsplan veranschlagten Gesamtausgaben für den 
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4
Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Ge-
genstände

4.1
Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks 
erworben oder hergestellt werden, sind für den Zuwen-
dungszweck zu verwenden und sorgfältig zu behandeln. 
Die Zuwendungsempfängerin darf über sie vor Ablauf 
der im Zuwendungsbescheid festgelegten zeitlichen Bin-
dung nicht verfügen.

4.2
Die Zuwendungsempfängerin hat die zur Erfüllung des 
Zuwendungszwecks beschafften Gegenstände entspre-
chend den einschlägigen steuer-, handels- oder haus-
haltsrechtlichen Vorschriften zu inventarisieren. Soweit 
aus besonderen Gründen das Land Eigentümer ist oder 
wird, sind die Gegenstände in dem Inventar besonders 
zu kennzeichnen. 

5
Mitteilungspfl ichten der Zuwendungsempfängerin

Die Zuwendungsempfängerin ist verpfl ichtet, unverzüg-
lich der Bewilligungsbehörde anzuzeigen, wenn

5.1
sie nach Vorlage des Finanzierungsplans weitere Zuwen-
dungen für denselben Zweck bei anderen öffentlichen 
Stellen beantragt oder von ihnen erhält oder wenn sie – 
gegebenenfalls weitere – Mittel von Dritten erhält, z. B. 
in Form von noch nicht berücksichtigten Projekteinnah-
men,

5.2
der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilli-
gung der Zuwendung maßgebliche Umstände sich än-
dern oder wegfallen,

5.3
sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder 
mit der bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen ist,

5.4
als Vorschuss abgerufene oder ausgezahlte Bundes- und 
Landesmittel (Nr. 1.4.2)  nicht innerhalb von zwei Mona-
ten nach Auszahlung entsprechend ihrem Anteil an der 
Gesamtfi nanzierung verbraucht werden können,

5.5
zu inventarisierende Gegenstände innerhalb der zeitli-
chen Bindung nicht mehr entsprechend dem Zuwen-
dungszweck verwendet oder nicht mehr benötigt wer-
den.

6
Mittelabruf, Sachbericht und Verwendungsnachweis

6.1
Die Zuwendungsempfängerin übermittelt der bewilli-
genden Stelle

6.1.1
während des Bewilligungszeitraums regelmäßig, grund-
sätzlich mindestens einmal in jedem Kalenderhalbjahr, 
Anträge auf Erstattung der förderfähigen Ausgaben 
(Mittelabruf, Nr.  6.2),

6.1.2
während des Durchführungszeitraums einmal jährlich 
bis spätestens zum 30.03. eines Jahres einen Sachbericht 
(Nr.  6.3),

6.1.3
spätestens drei Monate nach Ablauf des Bewilligungs-
zeitraums einen Verwendungsnachweis (Nr. 6.4).

6.2
Der Mittelabruf umfasst das Mittelabrufformular und 
einen zahlenmäßigen Nachweis der Ausgaben. 

6.2.1
In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Einnahmen 
und die nicht pauschalierten förderfähigen Ausgaben in 
zeitlicher Folge und voneinander getrennt entsprechend 
der Gliederung des Finanzierungsplans auszuweisen 
(Belegliste). Die Belegliste muss alle mit dem Zuwen-

Zuwendungszweck, erhöhen sich die Deckungsmittel 
oder treten neue Deckungsmittel hinzu (z. B. erhöhte 
Einnahmen, neue Einnahmequellen), so ermäßigt sich – 
außer bei einer Festbetragsfi nanzierung – die Zuwen-
dung

2.1
bei Anteilfi nanzierung anteilig mit etwaigen Zuwendun-
gen anderer Zuwendungsgeberinnen und den vorgesehe-
nen eigenen und sonstigen Mitteln der Zuwendungsemp-
fängerin,

2.2
bei Fehlbedarfs- und Vollfi nanzierung um den vollen in 
Betracht kommenden Betrag.

3
Vergabe von Aufträgen

3.1
Wenn die Zuwendung oder bei Finanzierung durch meh-
rere Stellen der Gesamtbetrag der Zuwendung an eine 
Zuwendungsempfängerin, die keine Gemeinde ist, mehr 
als 100.000 EUR beträgt, gilt Folgendes:

3.1.1
Zuwendungsempfängerinnen, deren zuwendungsfähige 
Ausgaben je Projekt zu nicht mehr als 50 v. H. aus öf-
fentlichen Mitteln fi nanziert werden, haben Aufträge 
nur an fachkundige und leistungsfähige Anbieterinnen 
nach wettbewerblichen Gesichtspunkten zu wirtschaftli-
chen Bedingungen zu vergeben. Dazu sind mindestens 
drei Angebote einzuholen. Leistungen bis zu einem vor-
aussichtlichen Auftragswert von 500,– Euro (ohne Um-
satzsteuer) können unter Berücksichtigung der Haus-
haltsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
ohne ein Vergabeverfahren beschafft werden (Direkt-
kauf).  

3.1.2
Zuwendungsempfängerinnen, deren zuwendungsfähige 
Ausgaben je Projekt zu mehr als 50 v. H. aus öffentlichen 
Mitteln fi nanziert werden, haben – unter Beachtung der 
in den VV zu § 55 LHO festgelegten Wertgrenzen für die 
Beschränkte Ausschreibung, die Freihändige Vergabe 
und den Direktkauf – anzuwenden:

3.1.2.1
bei der Vergabe von Aufträgen für Bauleistungen der 
Abschnitt 1 der Vergabe- und Vertragsordnung für Bau-
leistungen (VOB),

3.1.2.2
bei der Vergabe von Aufträgen für Lieferungen und 
Dienstleistungen den Abschnitt 1 der Vergabe- und Ver-
tragsordnung für Leistungen (VOL).

3.2
Ist die Zuwendungsempfängerin eine Gemeinde, so sind 
bei der Vergabe von Aufträgen zur Erfüllung des Zu-
wendungszwecks die nach dem Gemeindehaushaltsrecht 
anzuwendenden Vergabegrundsätze zu beachten.

3.3
Verpfl ichtungen der Zuwendungsempfängerin, aufgrund 
des §  98 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkun-
gen (GWB) und der Vergabeverordnung (VgV) die Ab-
schnitte 2ff. der VOB/A bzw. VOL/A oder die VOF anzu-
wenden oder andere Vergabebestimmungen einzuhalten, 
bleiben unberührt.

3.4
Die Vergabe von Aufträgen ist in allen vorgenannten 
Fällen von Anbeginn fortlaufend zu dokumentieren, so 
dass die einzelnen Stufen des Verfahrens, die einzelnen 
Maßnahmen sowie die Begründung der einzelnen Ent-
scheidungen festgehalten werden (vgl. Nr. 6.2.1, 6.5).

3.5
Bei In-House Vergaben ist die Auftragnehmerin zur An-
wendung des Vergaberechts gemäß Nr.  3.1, 3.4 zu ver-
pfl ichten, soweit sie oder er nicht bereits nach Nr.  3.2 
oder 3.3 zur Anwendung des Vergaberechts verpfl ichtet 
ist. 



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 33 vom 28. November 2014 685

dungszweck zusammenhängenden Einnahmen (insbe-
sondere Zuwendungen, Leistungen Dritter, Beiträge, 
Spenden und eigene Mittel) und Ausgaben enthalten. 
Aus der Belegliste müssen Tag, Empfängerin, Einzahle-
rin sowie Grund und Einzelbetrag jeder Zahlung er-
sichtlich sein. Umsatzsteuer, die nach dem Umsatzsteu-
ergesetz als Vorsteuer abziehbar ist, gehört nicht zu den 
zuwendungsfähigen Ausgaben. 

Mit dem zahlenmäßigen Nachweis sind eine in zeitlicher 
Folge geführte Liste über die Vergaben von Aufträgen 
(Vergabeliste) und die Dokumentation der Vergabever-
fahren vorzulegen.

Mit dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Originalbe-
lege (Einnahme- und Ausgabebelege) über die Einzel-
zahlungen und die Verträge über die Vergabe von Auf-
trägen vorzulegen. Die Vorlage elektronischer Belege 
(elektronisches Original oder elektronische Kopie eines 
Originals) ist zulässig, wenn das  DV-gestützte Buchfüh-
rungssystem bei der Bewilligung zugelassen wurde (vgl. 
Nr. 6.5). 

Die Belege müssen die im Geschäftsverkehr üblichen 
Angaben und Anlagen sowie ein eindeutiges Zuord-
nungsmerkmal zu dem Projekt (z. B. Projektnummer) 
enthalten, die Ausgabebelege insbesondere die Zah-
lungsempfängerin, Grund und Tag der Zahlung, den 
Zahlungsnachweis und bei Gegenständen den Verwen-
dungszweck. 

Es ist zu bestätigen, dass die in den Belegen enthaltenen 
Angaben richtig sind, die Ausgaben notwendig waren 
und wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist. 

6.2.2
In dem zahlenmäßigen Nachweis für die förderfähigen 
pauschalierten Personalausgaben und das bürgerschaft-
liche Engagement ist der Nachweis auf die Arbeitszeit 
beschränkt. 

6.2.2.1
Der Nachweis der Arbeitszeit kann für Mitarbeiterin-
nen, die nicht ausschließlich im Projekt beschäftigt sind, 
durch bei der Bewilligung zugelassene elektronische 
Zeiterfassungssysteme oder durch die Vorlage von Stun-
denzetteln erbracht werden, die von der jeweiligen Mit-
arbeiterin und der Projektleitung zu unterschreiben 
sind. Zusätzlich erklärt die Zuwendungsempfängerin 
subventionserheblich die Anzahl der monatlichen Pro-
duktivarbeitsstunden, die die Mitarbeiterin in anderen 
aus öffentlichen Mitteln fi nanzierten Projekten der Zu-
wendungsempfängerin geleistet hat, sowie den Stellen-
anteil mit dem die Mitarbeiterin bei der Zuwendungs-
empfängerin beschäftigt ist.

6.2.2.2
Für Mitarbeiterinnen, die bei der Zuwendungsempfän-
gerin ausschließlich im Projekt beschäftigt sind, muss 
kein Nachweis der Arbeitszeit erbracht werden. Statt-
dessen erklärt die Zuwendungsempfängerin für jeden 
Monat schriftlich, dass die betroffene Mitarbeiterin aus-
schließlich für das Projekt tätig war und entsprechend 
von der Zuwendungsempfängerin entlohnt worden ist. 
Die Erklärung umfasst außerdem den Stellenanteil, mit 
dem die Mitarbeiterin bei der Zuwendungsempfängerin 
tätig war.

6.2.3
Für förderfähige pauschalierte Gemeinausgaben muss 
kein zahlenmäßiger Nachweis erbracht werden.

6.3
In dem Sachbericht sind die erzielten Zwischenergeb-
nisse im Einzelnen und mit Bezug auf den Zuwendungs-
zweck sowie die der Erreichung des Zuwendungszwecks 
zugrundeliegende Planung darzustellen. Dabei ist auf 
die wichtigsten Positionen der Mittelabrufe einzugehen. 

6.4
Der Verwendungsnachweis besteht aus einem abschlie-
ßenden Sachbericht und einem abschließenden zahlen-
mäßigen Nachweis. Der abschließende Sachbericht führt 
die vorangegangenen Sachberichte fort und beschreibt 
die Ergebnisse zum Abschluss des Vorhabens. Der ab-
schließende zahlenmäßige Nachweis fasst die vorange-
gangenen Mittelabrufe einschließlich der pauschalierten 

Ausgaben und des bürgerschaftlichen Engagements zu-
sammen.

6.5 
Die Zuwendungsempfängerin hat die Belege (Einnahme- 
und Ausgabebelege) und Zahlungsnachweise (z. B. Kon-
toauszüge), die Verträge und die Dokumentation zur 
Vergabe von Aufträgen sowie alle sonstigen Dokumente 
zum Nachweis der förderfähigen Ausgaben (Nr.  1) fünf 
Jahre nach Vorlage des Verwendungsnachweises, min-
destens jedoch bis zum 31.12.2028 aufzubewahren, so-
fern nicht nach steuerrechtlichen oder anderen Vor-
schriften eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist. 
Zur Aufbewahrung können die Originale oder beglau-
bigte Kopien der Originale verwendet werden. Datenträ-
ger können zur Aufbewahrung von elektronischen Origi-
nalen oder von elektronischen Kopien von Originalen 
verwendet werden, wenn das DV-gestützte Buchhal-
tungssystem bei der Bewilligung oder in einem Ände-
rungsbescheid mit Wirkung für die Zukunft zugelassen 
wurde (vgl. Nr. 6.2.1, 6.2.2.1). 

6.6
Darf die Zuwendungsempfängerin zur Erfüllung des Zu-
wendungszwecks Mittel an Dritte weiterleiten, erstre-
cken sich die Mittelabrufe, die Sachberichte und der 
Verwendungsnachweis der Zuwendungsempfängerin 
auch auf die weitergeleiteten Mittel. Die Zuwendungs-
empfängerin verpfl ichtet die empfangenden Stellen 
(Weiterleitungsempfängerin) schriftlich, die erforderli-
chen Unterlagen, insbesondere Beleglisten und Belege, 
entsprechend dem Zuwendungsbescheid und den Neben-
bestimmungen beizubringen und aufzubewahren. 

7
Prüfung der Ausgaben

7.1
Die Bewilligungsbehörde und die EFRE-Verwaltungsbe-
hörde sind berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Ge-
schäftsunterlagen zur Prüfung anzufordern sowie diese 
und das Vorhaben selbst vor Ort zu prüfen oder durch 
Beauftragte prüfen zu lassen. Die Zuwendungsempfän-
gerin hat Zugang zu ihren Räumlichkeiten zu gewähren, 
die Prüfung durch eine Projektverantwortliche begleiten 
zu lassen, die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten 
und die notwendigen Auskünfte zu erteilen. 

Sofern gemäß Nr.  6.2.1 und 6.5 Belege ganz oder teil-
weise auf  Datenträgern vorgehalten werden oder gemäß 
Nr. 6.2.2.1 die Arbeitszeit durch elektronische Zeiterfas-
sungssysteme nachgewiesen wird, ist bei einer Prüfung 
Zugriff auf alle die Zuwendung betreffenden elektroni-
schen Datenbestände zu gewähren. Die Zuwendungs-
empfängerin hat zu gewährleisten, dass die gespeicher-
ten Unterlagen sowie die zu ihrem Verständnis 
erforderlichen Arbeitsanweisungen lesbar gemacht wer-
den und die dafür erforderlichen Daten, Programme, 
Maschinenzeiten und Hilfsmittel (z. B. Personal, Bild-
schirme, Lesegeräte) bereitgestellt werden. Auf Anforde-
rung der Bewilligungsbehörde oder der EFRE-Verwal-
tungsbehörde sind die elektronischen Daten maschinell 
auszuwerten und/oder die gespeicherten Unterlagen und 
Aufzeichnungen in lesbarer Form oder auf allgemein üb-
lichen Datenträgern zur Verfügung zu stellen.

Im Falle der In-House Vergabe gemäß Nr. 3.5 ist sicher-
zustellen, dass die vorstehenden Rechte der EFRE-Ver-
waltungsbehörde und der Bewilligungsbehörde auch 
hinsichtlich der Vergaben durch die Auftragnehmerin 
eingeräumt werden. Dazu ist die Auftragnehmerin bei 
der In-House Vergabe schriftlich zu verpfl ichten.

Im Falle der Weiterleitung gemäß Nr.  6.6 ist sicherzu-
stellen, dass die vorstehenden Rechte der EFRE-Verwal-
tungsbehörde und der Bewilligungsbehörde auch durch 
die empfangende Stelle (Weiterleitungsempfängerin) 
schriftlich eingeräumt werden.

7.2
Der Europäische Rechnungshof, die Europäische Kom-
mission, die EFRE-Prüfbehörde, die EFRE-Bescheini-
gungsbehörde, der Landesrechnungshof und die von ih-
nen Beauftragten sind jederzeit berechtigt, bei der 
Zuwendungsempfängerin zu prüfen. Ihnen sind die 
Rechte gemäß Nr. 7.1 einzuräumen.
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Baukosten führt. Erhebliche Abweichungen bedürfen 
vor ihrer Ausführung der Zustimmung durch die Bewil-
ligungsbehörde.

9.2
Bei der Förderung von Hochbauvorhaben von Gemein-
den im Bereich der Städtebauförderung kann die Aus-
zahlung der Bundes- und Landesmittel in folgenden 
Teilbeträgen erfolgen:

35 v. H. der Bundes- und Landesmittel nach Vergabe des 
Rohbauauftrages,

35 v. H. der Bundes- und Landesmittel nach Anzeige der 
Fertigstellung des Rohbaues,

30 v. H. der Bundes- und Landesmittel nach Anzeige der 
abschließenden Fertigstellung der genehmigten bauli-
chen Anlagen.

Nr. 1.4.2 Satz 2 gilt entsprechend.

9.3
Baurechnung

9.3.1
Die Zuwendungsempfängerin muss für jede Baumaß-
nahme eine Baurechnung führen. Besteht eine Baumaß-
nahme aus mehreren Bauobjekten / Abschnitten, sind 
getrennte Baurechnungen zu führen.

9.3.2
Die Baurechnung besteht aus

9.3.2.1
dem Bauausgabebuch (bei Hochbauten nach DIN 276 
gegliedert, bei anderen Bauten nach Maßgabe des Zu-
wendungsbescheides); werden die Einnahmen und Aus-
gaben für das geförderte Bauobjekt von anderen Bu-
chungsvorfällen getrennt nachgewiesen (vgl. Nr.  1.8), 
entsprechen die Nachweise unmittelbar oder durch er-
gänzende Aufzeichnungen den Inhalts- und Gliede-
rungsansprüchen und können sie zur Prüfung der Bau-
rechnung beigefügt werden, so kann mit Einwilligung 
der Bewilligungsbehörde von der Führung eines geson-
derten Bauausgabebuches abgesehen werden; Gemein-
den benötigen in diesem Fall keine Einwilligung der Be-
willigungsbehörde.

9.3.2.2
den Rechnungsbelegen, bezeichnet und geordnet ent-
sprechend Nr. 9.3.2.1 (vgl. Nr. 6.2),

9.3.2.3
den Abrechnungszeichnungen und Bestandsplänen,

9.3.2.4
den Verträgen über die Leistungen und Lieferungen mit 
Schriftverkehr (vgl. Nr. 3.4, 6.2.1),

9.3.2.5
den bauaufsichtlichen Genehmigungen sowie bei Zu-
wendungsempfängerinnen, die keine Gemeinden sind 
den Prüf- und Abnahmebescheinigungen,

9.3.2.6
dem Zuwendungsbescheid und für als Vorschuss abgeru-
fene Bundes- und Landesmittel den Schreiben über die 
Bereitstellung der Mittel (Nr. 1.4.2),

9.3.2.7
den geprüften, dem Zuwendungsbescheid zugrunde ge-
legten Bauunterlagen,

9.3.2.8
der Berechnung der ausgeführten Flächen und des 
Rauminhalts nach DIN 277 (nur bei Hochbauten) und 
bei Wohnbauten die Wohn- und Nutzfl ächenberechnung 
nach DIN 283,

9.3.2.9
dem Bautagebuch.

10 
Publizität

10.1
Die Zuwendungsempfängerin weist bei allen Informa-
tions- und Kommunikationsmaßnahmen im Zusammen-

8
Erstattung der Zuwendung, Verzinsung

8.1
Die Zuwendung ist unverzüglich zu erstatten, soweit ein 
Zuwendungsbescheid nach Verwaltungsverfahrensrecht 
(insbesondere §§  48, 49 VwVfG. NRW.) oder anderen 
Rechtsvorschriften mit Wirkung für die Vergangenheit 
zurückgenommen oder widerrufen oder sonst unwirk-
sam wird.

8.2
Der Erstattungsanspruch wird insbesondere festgestellt 
und geltend gemacht, wenn

8.2.1
eine aufl ösende Bedingung eingetreten ist (z. B. nach-
trägliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der 
Finanzierung nach Nr. 2),

8.2.2
die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige 
Angaben erwirkt worden ist,

8.2.3
die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgese-
henen Zweck verwendet wird.

8.3
Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kann 
auch in Betracht kommen, soweit die Zuwendungsemp-
fängerin

8.3.1
nach Nr.  1.4.2 vorschüssig ausgezahlte Bundes- und 
Landesmittel nicht innerhalb von zwei Monaten nach 
Auszahlung entsprechend ihres Anteils an der Gesamtfi -
nanzierung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks ver-
wendet,

8.3.2
Aufl agen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist 
erfüllt, insbesondere den vorgeschriebenen Verwen-
dungsnachweis nicht rechtzeitig vorlegt, die Zuwendung 
nicht nach Nr. 1.7 zurückzahlt sowie Mitteilungspfl ich-
ten (Nr. 5) nicht rechtzeitig nachkommt.

8.4
Der Erstattungsanspruch ist mit 5 Prozentpunkten über 
dem Basiszinssatz jährlich zu verzinsen (§  49 a Abs.  3 
Satz 1 VwVfG. NRW.).

8.5
Werden nach Nr. 1.4.2 vorschüssig ausgezahlte Bundes- 
und Landesmittel nicht innerhalb von zwei Monaten 
nach der Auszahlung entsprechend ihrem Anteil an der 
Gesamtfi nanzierung zur Erfüllung des Zuwendungs-
zwecks verwendet und wird der Zuwendungsbescheid 
nicht zurückgenommen oder widerrufen, können für die 
Zeit von der Auszahlung bis zur zweckentsprechenden 
Verwendung ebenfalls Zinsen in Höhe von 5 Prozent-
punkten über dem Basiszinssatz jährlich verlangt wer-
den (§  49 a Abs.  4 VwVfG NRW). Entsprechendes gilt, 
wenn die Zuwendung in Anspruch genommen wird, 
 obwohl etwaige Zuwendungen anderer Zuwendungs-
geberinnen, vorgesehene eigene oder sonstige Mittel der 
Zuwendungsempfängerin anteilig oder vorrangig einzu-
setzen sind (Nr. 1.4).

9
Baumaßnahmen

9.1
Vergabe und Ausführung

9.1.1
Die Ausführung der Baumaßnahme muss den der Bewil-
ligung zugrunde liegenden Bauunterlagen sowie den 
technischen Vorschriften entsprechen.

9.1.2
Von den Bauunterlagen darf nur insoweit abgewichen 
werden, als die Abweichung nicht erheblich ist. Eine 
Abweichung ist erheblich, wenn sie zu einer wesent-
lichen Änderung des Bau- oder Raumprogramms (bau-
fachlich), einer wesentlichen Erhöhung der Betriebs-
kosten oder einer wesentlichen Überschreitung der 
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a)   sich mit den bergmännischen Grundarbeiten durch 
eigene Ausübung vertraut zu machen, 

b)   den Bergbaubetrieb, seine geologischen Verhältnisse 
und die Bergtechnik aus eigener Anschauung kennen 
zu lernen,

c)   Einblick in das Wesen ingenieurmäßiger Tätigkeit zu 
nehmen,

d)   bergbaubezogene umwelt- und geotechnische Verfah-
ren und Einrichtungen kennen zu lernen und 

e)   Kenntnisse über sicherheitstechnische Einrichtungen 
zu erwerben sowie arbeitssicherheitliches Bewusst-
sein zu entwickeln.

Befl issene des Markscheidefachs sollen darüber hinaus 
Gelegenheit erhalten, sich mit den markscheiderischen 
Grundarbeiten durch eigene Ausübung vertraut zu ma-
chen und den Aufgabenbereich einer Markscheiderei 
kennen zu lernen.

2
Zuständige Behörde, Ausbildungsbetriebe

2.1
Zuständige Behörde für die Überwachung der Ausbil-
dung und der damit verbundenen weiteren Regelungen 
im Rahmen dieser Bestimmungen ist die Bezirksregie-
rung Arnsberg – Abteilung Bergbau und Energie in 
Nordrhein-Westfalen –.

2.2
Die Ausbildung erfolgt in Bergbaubetrieben oder Ingeni-
eurbüros (Ausbildungsbetriebe). Die Ausbildungsbe-
triebe wirken bei der Überwachung der Ausbildung mit. 
Sie teilen der die Ausbildung überwachenden Behörde 
mit, wenn Führung und Leistung der oder des Befl isse-
nen nicht den Anforderungen der Ausbildung genügen.

2.3
Wird ein Ausbildungsabschnitt in einem Betrieb inner-
halb der Bundesrepublik Deutschland aber außerhalb 
von Nordrhein-Westfalen abgeleistet, so wird dies der 
für diesen Betrieb zuständigen Bergbehörde mitgeteilt. 
Sie wirkt in diesem Fall ebenfalls an der Überwachung 
der Ausbildung mit (mitwirkende Behörde).

3
Annahmevoraussetzungen

Als Befl issene oder Befl issener wird angenommen, wer

a)   die allgemeine Hochschulreife besitzt oder einen 
gleichwertigen Bildungsstand nachweist und

b)  für eine Beschäftigung unter Tage tauglich ist.

4
Bewerbung und Annahme

4.1
Die Bewerbung um Annahme als Befl issene oder Befl is-
sener ist bei der zuständigen Behörde einzureichen. Der 
Bewerbung sind beizufügen:

a)  ein Lebenslauf,

b)  der Nachweis nach Nr. 1 Buchst. a und

c)   ein Zeugnis eines entsprechend §  3 der Bergverord-
nung zum gesundheitlichen Schutz der Beschäftigten 
(Gesundheitsschutz-Bergverordnung – GesBergV vom 
31. Juli 1991, BGBl. I S. 1751, in der jeweils gültigen 
Fassung) von der zuständigen Behörde ermächtigten 
Arztes, wonach der Bewerber für bergmännische Ar-
beiten unter Tage tauglich ist. Das Zeugnis kann 
auch unverzüglich im Anschluss an die Erstuntersu-
chung nachgereicht werden.

4.2
Erfüllt die Bewerberin oder  der Bewerber die Annah-
mevoraussetzungen, so wird sie oder er bei der zuständi-
gen Behörde in das dortige Verzeichnis der Befl issenen 
aufgenommen. Hierüber erfolgt eine schriftliche Mittei-
lung. 

4.3
Durch die Annahme in das Verzeichnis der Befl issenen 
wird zwischen der oder dem Befl issenen und der zustän-

hang mit dem Vorhaben auf die Unterstützung aus dem 
EFRE hin, indem sie das Unionslogo, einen entsprechen-
den Hinweis auf die Union und einen Hinweis auf den 
EFRE oder, bei der Finanzierung aus mehreren EU-
Fonds, auf die Fonds verwendet. Dabei sind die auf 
www.efre.nrw.de veröffentlichten technischen Charak-
teristika des Unionslogos einzuhalten.

10.2
Während der Durchführung des Vorhabens stellt die Zu-
wendungsempfängerin eine kurze Beschreibung des Vor-
habens auf ihrer Internetseite ein. Die Beschreibung 
steht im Verhältnis zum Umfang der Unterstützung 
(Förderhöhe), geht auf die Ziele und Ergebnisse ein und 
hebt die fi nanzielle Unterstützung durch die Union her-
vor. Unterhält die Zuwendungsempfängerin keine Inter-
netseite, so entfällt diese Verpfl ichtung.

10.3
Während der Durchführung des Vorhabens bringt die 
Zuwendungsempfängerin ein Plakat (Mindestgröße A3) 
mit Informationen zum Projekt und einem Hinweis auf 
die fi nanzielle Unterstützung der Union an einer gut 
sichtbaren Stelle, etwa im Eingangsbereich eines Gebäu-
des, an. Die Verpfl ichtung entfällt bei Vorhaben gemäß 
Nr. 10.4.

10.4
Bei Infrastruktur- und Bauvorhaben, die insgesamt mit 
mehr als 500 000 EUR gefördert werden, bringt die Zu-
wendungsempfängerin an einer gut sichtbaren Stelle 

10.4.1
während der Durchführung des Vorhabens vorüberge-
hend ein Schild von beträchtlicher Größe für das Vorha-
ben an,

10.4.2
spätestens drei Monate nach Abschluss des Vorhabens 
auf Dauer eine Tafel oder ein Schild von beträchtlicher 
Größe an. Die Tafel oder das Schild geben Aufschluss 
über Bezeichnung und Hauptziel des Vorhabens. Dabei 
werden die auf www.efre.nrw.de veröffentlichten tech-
nischen Charakteristika eingehalten.

– MBl. NRW. 2014 S. 676

750

Bestimmungen über die Ausbildung 
von Bergbaubefl issenen und

Befl issenen des Markscheidefachs
RdErl. d. Ministeriums für Wirtschaft, Energie, 

Industrie, Mittelstand und Handwerk 
– Az. I B 3 – 31.10.10 –

v. 13. 11. 2014

Für die Ausbildung werden folgenden Bestimmungen er-
lassen:

1
Ziel der Ausbildung

1.1
Die Ausbildung hat zum Ziel, 

−  Bergbaubefl issenen bergmännische Befähigungen, 
Fertigkeiten und Kenntnisse,

−  Befl issenen des Markscheidefachs bergmännische und 
markscheiderische Fertigkeiten und Kenntnisse zu 
vermitteln, um sie dadurch auf das Studium und sei-
nen späteren Beruf vorzubereiten. Sie ist Vorausset-
zung für die Einstellung in den Vorbereitungsdienst 
der Laufbahn des höheren Staatsdienstes im Berg- 
oder Markscheidefach als Berg- oder Bergvermes-
sungsreferendar oder -referendarin.

1.2
Durch eine planmäßig wechselnde Beschäftigung in ver-
schiedenen Bereichen sollen Befl issene Gelegenheit er-
halten,
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e)   bergbaubezogene umwelttechnische Verfahren und 
Einrichtungen kennen lernen,

–  Befl issene des Markscheidefachs

a)   Grundlagen markscheiderischer Arbeiten und ihre 
Auswertung kennen lernen,

b)   an markscheiderischen Messungen und Aufnahmen 
sowie an deren rechnerischer und zeichnerischer 
Auswertung unter Verwendung von CAD- und Geo-
informationssystemen teilnehmen,

c)   einfache markscheiderische Arbeiten ausführen und 
an schwierigen Arbeiten in der Markscheiderei eines 
Bergbaubetriebes mitwirken,

d)   Kenntnisse in den Gebieten der Bergschadensbear-
beitung, Lagerstättenbearbeitung und Betriebsplan-
verfahren erwerben und

e)   bergbaubezogene umwelttechnische Verfahren und 
Einrichtungen kennen lernen.

7

Ausbildung im Ausland

Teile der Ausbildung können auch im ausländischen 
Bergbau abgeleistet werden, wenn die Tätigkeit mit den 
Zielen der Befl issenenausbildung vereinbar ist. Nach 
dem Ende des Ausbildungsabschnitts haben die Befl isse-
nen die gemäß Nrn. 10.1, 10.2 und ggf. 10.4 erforderli-
chen Nachweise der zuständigen Behörde vorzulegen. 
Die Probegrubenfahrt kann nicht in einem ausländi-
schen Betrieb durchgeführt werden.

8
Belehrungsschichten und sonstige Unterweisungen

8.1
Belehrungsschichten

Belehrungsschichten dienen der Einführung in den Be-
trieb sowie dem Befahren und Besichtigen von lehrrei-
chen Betriebsabteilungen und -anlagen des Bergbaube-
triebes, auf dem die Befl issenen angelegt sind, oder den 
Mitwirkungen bei lehrreichen Einzelarbeiten. Beleh-
rungsschichten auf anderen Bergwerken oder in sehens-
werten industriellen Betrieben bedürfen der Zustim-
mung der zuständigen Behörde und des jeweiligen 
Ausbildungsbetriebs. 

8.2
Sonstige Unterweisungen

Nehmen Befl issene an Übungen und Vorträgen teil, die 
von einer Behörde oder dem Ausbildungsbetrieb im Inte-
resse der Ausbildung veranstaltet werden, so wird bei 
entsprechendem Nachweis die Teilnahme als Beleh-
rungsschicht angerechnet.

9
Regelungen für Sonderfälle

9.1
Personen aus anderen Studiengängen

Personen, die aus einem anderen technischen Studien-
gang oder dem Studium eines geowissenschaftlichen 
Fachs in den Studiengang mit dem Schwerpunkt Berg-
bau oder Markscheidewesen wechseln, kann die für das 
frühere Studium abgeleistete Praxis – soweit mit der 
Zielsetzung der Ausbildung vereinbar – auf die Ausbil-
dung angerechnet werden. Art und Umfang der weiteren 
Ausbildung werden von der zuständigen Behörde festge-
legt, wobei eine Tätigkeit von mindestens 40 Schichten 
im untertägigen Betrieb unerlässlich ist.

9.2
Schichten vor der Annahme als Befl issene

Befl issenen, die vor der Annahme bereits Schichten im 
Bergbau zusammenhängend verfahren haben, kann die 
zuständige Behörde diese Tätigkeit bei einem entspre-
chenden Nachweis ganz oder teilweise auf die Grund-
ausbildung anrechnen, wenn dies mit den Zielen der 
Grundausbildung vereinbar ist. Darüber hinaus können 
weitere Schichten auf die weiterführende Ausbildung 
angerechnet werden, wenn die verrichtete Tätigkeit der 
Zielsetzung des betreffenden Ausbildungsabschnitts ent-
spricht.

digen Behörde kein Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis 
begründet; die Befl issenen erwerben auch keinen An-
spruch auf eine spätere Verwendung im öffentlichen 
Dienst.

5
Ablauf der Ausbildung

5.1
Die Befl issenen bewerben sich eigenständig bei den in-
frage kommenden Ausbildungsbetrieben.

5.2
Die Befl issenen teilen der zuständigen Behörde unter 
Vorlage der Zustimmung des Ausbildungsbetriebs die 
beabsichtigte Aufnahme oder Weiterführung der Ausbil-
dung in dem gewünschten Betrieb mit. Die zuständige 
Behörde entscheidet, ob die Tätigkeit im Ausbildungsbe-
trieb den Zielen der Ausbildung entspricht und die ab-
zuleistenden Schichten auf die Ausbildung angerechnet 
werden können. Sie teilt dies der oder dem Befl issenen 
schriftlich mit.

5.3
Liegt der gewählte Ausbildungsbetrieb im Ausland, so 
erhält die oder der Befl issene Mitteilung darüber, ob ent-
sprechend Nr. 7 eine Anrechnung der Schichten auf die 
Ausbildung möglich ist.

6
Dauer und Einteilung der Ausbildung

6.1
Die Ausbildung umfasst 120 Schichten. Sie ist unterteilt 
in

a)  die Grundausbildung (80 Schichten) und

b)  die weiterführende Ausbildung (40 Schichten).

6.2
Grundausbildung

6.2.1
Während der Grundausbildung sollen Befl issene mindes-
tens zwei Bergbauzweige kennen lernen. Die Grundaus-
bildung kann in mehreren Einzelabschnitten zu mindes-
tens 20 Schichten Dauer durchgeführt werden. Es wird 
empfohlen, 40 Schichten möglichst ungeteilt vor dem 
Studium abzuleisten. Die Befl issenen des Markscheide-
fachs haben während der Grundausbildung mindestens 
30 markscheiderische Schichten abzuleisten. 

6.2.2
Mindestens 40 Schichten der Grundausbildung sind in 
einem untertägigen Betrieb abzuleisten.

6.2.3
Während der Grundausbildung ist eine Probegruben-
fahrt (Nr. 10.3) abzulegen.

6.3
Weiterführende Ausbildung

6.3.1
Der Ausbildungsabschnitt der weiterführenden Ausbil-
dung kann in 2 Einzelabschnitten von mindestens 20 
Schichten Dauer abgeleistet werden.

6.3.2
Während der weiterführenden Ausbildung sollen

– Bergbaubefl issene

a)   in einem Bergbauzweig oder artverwandtem Bereich 
tätig werden, den sie in der Grundausbildung noch 
nicht kennen gelernt haben,

b)   Einblick in die Tagesanlagen eines Bergbaubetriebes 
erhalten,

c)   Kenntnisse über sicherheitstechnische Einrichtungen 
eines Bergbaubetriebes erwerben und in die Aufga-
ben des arbeitssicherheitlichen Dienstes eingeführt 
werden,

d)   Einblick in die technische Verwaltung eines Berg-
baubetriebes (z. B. Betriebsüberwachung, Genehmi-
gungsplanung, Technische Planung, Markscheiderei) 
nehmen und
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zahl dieser Schichten sollte 20 nicht unterschreiten und 
40 nicht überschreiten. 

10.3.5
Wird die Probengrubenfahrt auch im Wiederholungsfall 
nicht bestanden, so ist die oder der Befl issene im Ver-
zeichnis (Nr. 4.2) zu streichen. 

10.4
Schriftliche Arbeit

10.4.1
Während der weiterführenden Ausbildung haben Befl is-
sene eine schriftliche Arbeit anzufertigen. Das Thema 
wird von der zuständigen Behörde bzw. der gem. 2.3 
mitwirkenden Behörde auf Antrag der oder des Befl isse-
nen festgelegt. Hierbei können Wünsche der Befl issenen 
berücksichtigt werden.

10.4.2
Die schriftliche Arbeit ist vier Wochen nach Aufgaben-
stellung bei der Behörde, die das Thema nach Nr. 10.4.1 
festgelegt hat, abzugeben und wird von dort beurteilt.

10.4.3
Eine den Zielen der Ausbildung nicht entsprechende Ar-
beit, die nach Nr.  12 mit mangelhaft oder ungenügend 
beurteilt wird, kann einmal wiederholt werden.

10.4.4
Wird die schriftliche Arbeit im Wiederholungsfall nach 
Nr. 12 mit mangelhaft oder ungenügend beurteilt, so gilt 
sie als nicht bestanden. Der Befl issene wird im Verzeich-
nis (Nr. 4.2) gestrichen.

11
Schichtenversäumnisse

Bei Schichtenversäumnissen aus Gründen, die von der 
oder dem Befl issenen nicht zu vertreten sind (z. B. bei 
Unfall, Krankheit), können von der zuständigen Behörde 
unter Vorlage eines entsprechenden Nachweises bis zu 5 
Schichten auf die Ausbildung angerechnet werden. Ur-
laub wird auf die Ausbildung nicht angerechnet.

12
Beurteilung

Die Beurteilungen der schriftlichen Arbeit, des Berichts-
hefts und der Probegrubenfahrt erfolgen danach, ob die 
Leistungen den Zielen der Ausbildung entsprechen oder 
nicht entsprechen.

Die Einzelleistungen sind wie folgt zu beurteilen:

sehr gut = eine besonders hervorragende Leistung;

gut = eine erheblich über dem Durchschnitt liegende 
Leistung;

befriedigend = eine über dem Durchschnitt liegende 
Leistung;

ausreichend = eine Leistung, die durchschnittlichen An-
forderungen entspricht;

mangelhaft = eine Leistung mit erheblichen Mängeln;

ungenügend = eine völlig unbrauchbare Leistung.

Den Zielen der Ausbildung ist nicht entsprochen, wenn 
eine Beurteilung mit mangelhaft oder ungenügend er-
folgt.

13
Abschlussbescheinigung

Nach ordnungsgemäßer Beendigung der gesamten Aus-
bildung erteilt die zuständige Behörde hierüber eine Ab-
schlussbescheinigung. In die Abschlussbescheinigung 
sind die Dauer der einzelnen Ausbildungsabschnitte, die 
jeweiligen Ausbildungsbetriebe, das Thema und die Be-
wertung der schriftlichen Arbeit sowie die Bewertungen 
des Berichtshefts und der Probegrubenfahrt aufzuneh-
men.

14
Streichung aus dem Verzeichnis der Befl issenen

14.1
Befl issene werden aus dem Verzeichnis der Befl issenen 
gestrichen werden, wenn

10
Zusätzliche Anforderungen

10.1
Schichtentagebuch

10.1.1
Befl issene haben während der gesamten Ausbildung ein 
Schichtentagebuch zu führen, in dem Datum, Zahl der 
Arbeits- und Belehrungsschichten, Art und Ort der Be-
schäftigung sowie ggf. Bemerkungen einzutragen sind.

10.1.2
Nach Ablauf jeden Monats ist das Schichtentagebuch 
dem jeweils für den Betrieb Verantwortlichen zur Bestä-
tigung der Richtigkeit der Angaben vorzulegen.

10.1.3
Das Schichtentagebuch ist der zuständigen Behörde 
bzw. der gem. 2.3 mitwirkenden Behörde auf Verlangen, 
spätestens jedoch unverzüglich nach Abschluss des je-
weiligen Ausbildungsabschnitts vorzulegen.

10.2
Berichtsheft

10.2.1
Die Befl issenen haben während der gesamten Ausbil-
dung ein Berichtsheft zu führen:

10.2.2
In dem Berichtsheft sind unter Angabe des Ausbildungs-
betriebs und -zeitraums wöchentlich die Arbeitsverfah-
ren und -vorgänge sowie geologische Gegebenheiten zu 
beschreiben, die Befl issene an ihrer Arbeitsstätte sowie 
während der Belehrungsschichten kennen gelernt haben. 
Die Berichte sind nach Möglichkeit durch Zahlenanga-
ben zu ergänzen und durch selbstgefertigte Handskizzen 
zu erläutern. Sie sollen erkennen lassen, was Befl issene 
während ihrer Ausbildung beobachtet und welchen Ler-
nerfolg sie erzielt haben.

10.2.3
Das Berichtsheft ist wöchentlich dem jeweils im Betrieb 
für die Ausbildung Verantwortlichen zur Prüfung und 
Bestätigung der Richtigkeit der Angaben vorzulegen. 

10.2.4
Nach Abschluss des Ausbildungsabschnitts ist das Be-
richtsheft zusammen mit dem Schichtentagebuch der 
zuständigen Behörde bzw. der gem. 2.3 mitwirkenden 
Behörde vorzulegen. Sie prüft und beurteilt den Bericht.

10.3
Probegrubenfahrt

10.3.1
Als Abschluss der Grundausbildung wird eine Probegru-
benfahrt durchgeführt. Die Probegrubenfahrt erfolgt in 
Gegenwart einer oder eines Angehörigen des bergtechni-
schen Dienstes der zuständigen Behörde bzw. der gem. 
2.3 mitwirkenden Behörde sowie einer Vertretung des 
Ausbildungsbetriebs. Hierbei haben Befl issene nachzu-
weisen, dass sie die nötigen allgemeinen Kenntnisse in 
der Ausführung der wichtigsten bergmännischen Grund-
arbeiten, vom Bergwerksbetrieb, von betrieblichen Si-
cherheitsmaßnahmen und im Markscheidefach zusätz-
lich vom Risswesen besitzen.

10.3.2
Befl issene haben sich spätestens zwei Wochen vor Been-
digung der Grundausbildung bei der zuständigen Be-
hörde bzw. der gem. 2.3 mitwirkenden Behörde zur Pro-
begrubenfahrt anzumelden. 

10.3.3
Die Probegrubenfahrt ist durch den begleitenden Ange-
hörigen der Behörde nach Nr. 12 zu beurteilen und das 
Ergebnis dem Befl issenen mitzuteilen.

10.3.4
Eine den Anforderungen nach Nr.  10.3.1 nicht entspre-
chende Probegrubenfahrt, die nach Nr.  12 mit mangel-
haft oder ungenügend beurteilt wird, kann einmal wie-
derholt werden. Die zuständige Behörde entscheidet, wie 
viele Schichten der Grundausbildung vor Wiederholung 
der Probegrubenfahrt erneut zu verfahren sind. Die An-
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die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), 
das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 25. Juli 
2013 (BGBl. I S. 2749) geändert worden ist).

Die örtlichen Zuständigkeiten der Bezirksregierungen 
für die übrigen Verwaltungsaufgaben gemäß Anhang II 
Nummer  7.9.1 der Zuständigkeitsverordnung Umwelt-
schutz bleiben hierbei unberührt.

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentli-
chung in Kraft.

– MBl. NRW. 2014 S. 690

820

Durchführung des Pfl ege-Versicherungsgesetzes
RdErl. d. Finanzministeriums B 4000 – 1.113 – IV 1 –

v. 18. 11. 2014 

Der Runderlass des Finanzministeriums vom 3. 4. 2003 
(MBl. NRW. S. 374) „Durchführung des Pfl ege-Versiche-
rungsgesetzes“ wird aufgehoben.

– MBl. NRW. 2014 S. 690

III.

Landschaftsverband Westfalen-Lippe 

Öffentliche Auslegung 
des Beteiligungsberichtes 2013

Bek. d. Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
v. 13. 11. 2014

Die öffentliche Auslegung des Beteiligungsberichtes 
2013 des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe ist 
im  Internet unter http://www.lwl.org/LWL/Der_LWL/
Bekanntmachungen öffentlich bekannt gemacht worden.

Münster, 13. November 2014

Der Direktor
des Landschaftsverbandes

Westfalen-Lippe

Matthias  L ö b

– MBl. NRW. 2014 S. 690

a)  dies von dem Befl issenen beantragt wird,

b)   die Probegrubenfahrt nach Nr. 10.3 oder die schriftli-
che Arbeit nach 10.4 als nicht bestanden gilt,

c)   zwischen zwei Abschnitten der Ausbildung mehr als 
zwei Jahre liegen und Grund für die Annahme be-
steht, dass die oder der Befl issene an einer weiteren 
Ausbildung nicht mehr interessiert ist oder

d)   die Leistungen oder das Verhalten der oder des Be-
fl issenen eine weitere Ausbildung nicht sinnvoll er-
scheinen lassen oder eine von der Zielstellung nach 
1.1 abweichende Studienrichtung angestrebt wird.

14.2
Vor der Streichung ist der oder dem Befl issenen Gele-
genheit zur Äußerung zu geben.

14.3
Mit der schriftlichen Mitteilung der Streichung scheidet 
die oder der Befl issene aus der Ausbildung aus.

15
Ausnahmen

Die zuständige Behörde kann in Einzelfällen Ausnah-
men von den Regelungen nach den Nrn. 6 bis 11 zulas-
sen, sofern die Ziele der Ausbildung dadurch nicht be-
einträchtigt werden.

16
Übergangsregelung

Befl issenen, die sich bei Inkrafttreten dieser Bestimmun-
gen in der Ausbildung befi nden, wird die bisher abge-
leistete Ausbildungszeit angerechnet. Die weitere Aus-
bildung richtet sich nach den vorstehenden 
Bestimmungen. Art und Umfang der noch abzuleisten-
den Ausbildungsabschnitte werden im Einzelfall durch 
die zuständige Behörde bestimmt.

17
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Bestimmungen treten am 1. Januar 2015 in Kraft 
und am 31. Dezember 2019 außer Kraft.

– MBl. NRW. 2014 S. 687

770

Bestimmung der zuständigen Behörde
für die Rohrfernleitungsanlage FG 38

zum Befördern von Propylen
der Westgas GmbH

zwischen Köln-Worringen und Marl
RdErl. d. Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt,
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 

– IV – 8 – 50 31 30.3 – 
v. 6. 11. 2014

1.
Die Rohrfernleitungsanlage zum Befördern von verfl üs-
sigtem Propylen (Kurzbezeichnung: FG 38) zwischen 
Köln-Worringen und Marl, derzeit betrieben von der 
Firma Westgas GmbH, durchläuft die Regierungsbezirke 
Köln, Düsseldorf und Münster. 

2.
Gemäß § 5 der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz 
vom 11. Dezember 2007 (GV. NRW. S.  662, ber. 
2008 S. 155), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung 
vom 21. Dezember 2010 (GV. NRW. S.  700) geändert 
worden ist, wird die Bezirksregierung Düsseldorf be-
stimmt als zuständige Behörde für den Vollzug der im 
Anhang II Nummer 7.8.1 der Zuständigkeitsverordnung 
Umweltschutz genannten Aufgaben für die die örtliche 
Zuständigkeit der Bezirksregierungen Köln, Düsseldorf 
und Münster berührende Rohrfernleitungsanlage zum 
Befördern von verfl üssigtem Propylen zwischen Köln-
Worringen und Marl (als bestehendes Vorhaben im 
Sinne der Nummer 19.4 der Anlage 1 des Gesetzes über 
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Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen 
(LfM)

Zuweisung von drahtlosen Übertragungs-
kapazitäten für DVB-T2

Bek. der Landesanstalt für Medien 
Nordrhein-Westfalen (LfM) 

v. 18. 11. 2014

Die Ausschreibung der Landesanstalt für Medien Nord-
rhein-Westfalen (LfM) – Zuweisung von drahtlosen 
Übertragungskapazitäten für DVB-T2 – ist auf der 
Homepage der LfM www.lfm-nrw.de öffentlich bekannt 
gemacht worden. 

Düsseldorf, den 18. November 2014

Der Direktor
der Landesanstalt für Medien 
Nordrhein-Westfalen (LfM)

i.V.

Doris  B r o c k e r

– MBl. NRW. 2014 S. 691
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